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Management Summary 

Dieses Bulletin gibt einen systematischen Überblick über folgende 

Einrichtungen und Produkte der 2. und 3. Säule: Vorsorge BVG, 

kollektivversicherte Vorsorge BVG, Versicherungspolicen 3a, Vor-

sorgekonten 3a, Risiko-Versicherungspolicen 3a, Versicherungs-

policen 3b, Freizügigkeitspolicen, Freizügigkeitskonten und Ri-

siko-Freizügigkeitspolicen. Der besondere Fokus liegt auf Privat-

versicherung und Vermögensverwaltung unter Berücksichtigung 

der VAG-Revision und des neuen FIDLEG und FINIG.  
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Vorsorge 

  

Inhalt der Vorsorge 

Bei der Vorsorge geht es grundsätzlich darum, den äl-

teren Menschen, den Hinterbliebenen und Invaliden 

bei Eintreten von Alter, Tod oder Invalidität die Fort-

setzung der Lebenshaltung in angemessener Weise zu 

erlauben. Es geht um die Altersvorsorge, die Hinter-

lassenenvorsorge und die Invalidenvorsorge. Die 

Vorsorge verfolgt dementsprechend folgende Zwe-

cke: 

• Die Altersvorsorge betrifft das Sparen für das Al-

ter (Vorsorgesparen). Es soll den älteren Men-

schen ohne Erwerbseinkommen ermöglichen, 

eine angemessene Lebenshaltung fortzusetzen. 

Die angesparten Vermögenswerte werden im Al-

ter als Rente oder Auszahlung ausgeschüttet.  

• Die Hinterlassenenvorsorge betrifft die Versiche-

rung des Todesfallrisikos und die Auszahlung ei-

ner Todesfallsumme zugunsten der Hinterlasse-

nen. Im Todesfall sollen die Hinterbliebenen eine 

regelmässige Versicherungsleistung und/oder die 

Todesfallsumme (wesentlicher Teil der angespar-

ten Vermögenswerte) erhalten.  

• Die Invalidenvorsorge betrifft die Versicherung 

des Invaliditätsrisikos. Im Invaliditätsfall soll der 

Invalide eine regelmässige Versicherungsleistung 

erhalten.  

Die Vorsorge umfasst somit Risikoversicherung und 

versichertes Sparen auf lange Dauer. Mit dem Vorsor-

gezweck ist die Langfristigkeit verbunden. Er kann 

für gewöhnlich nur erfüllt werden, wenn das Sparen 

und die Risikoversicherung auf eine lange Dauer an-

gelegt sind. Die gesetzlich vorgesehene Vorsorge be-

steht deshalb für eine minimale Dauer und kann vor-

her nur bei Vorliegen besonderer Gründe aufgelöst 

werden.  

Steuerliche Begünstigung 

Das Vorsorgesparen ist in der Schweiz mit steuerli-

cher Begünstigung verbunden. Es sollen auf diese 

Weise angemessene Anreize für das Sparen zu Vor-

sorgezwecken geschaffen werden.  

Anwendbare Aufsichtsgesetze 

Die berufliche Vorsorge ist im Bundesgesetz über die 

berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-

sorge von 1982 („BVG“) geregelt. Dazu bestehen fol-

gende drei Verordnungen: die Verordnung über die 

Aufsicht in der beruflichen Vorsorge von 2011 („BVV 

1“), die Verordnung über die berufliche Alters-, Hin-

terlassenen- und Invalidenvorsorge von 1984 („BVV 

2“) und die Verordnung über die steuerliche Abzugs-

berechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorge-

formen von 1985 („BVV 3“). Hinzu kommt das Bun-

desgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Al-

ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge von 

1993 („FZG“) mit der dazugehörigen Verordnung 

von 1994 („FZV“).  

Soweit das Geschäft der beruflichen Vorsorge durch 

ein privates Versicherungsunternehmen betrieben 

bzw. von einem privaten Versicherungsunternehmen 

versichert wird, kommt zusätzlich das Bundesgesetz 

betreffend die Aufsicht über Versicherungsunterneh-

men von 2004 („VAG“) und die dazugehörige Ver-

ordnung über die Beaufsichtigung von privaten Ver-

sicherungsunternehmen von 2005 („AVO“) zur An-

wendung.  

Soweit in der beruflichen Vorsorge die Verwaltung 

von Vermögenswerten an professionelle Dritte ausge-

lagert wird, kann das Bundesgesetz über die Finanz-

dienstleistungen von 2018 („FIDLEG“) und das 

Bundesgesetz über die Finanzinstitute von 2018 („FI-

NIG“), die beide 2020 in Kraft treten, zur Anwen-

dung kommen.  

Hingegen kommt das Bankengesetz auf die Entge-

gennahme von Vorsorgegelder nicht zur Anwendung. 

Denn Gelder, deren Entgegennahme in einem un-

trennbaren Zusammenhang mit einem Lebensversi-

cherungsvertrag, der beruflichen Vorsorge oder der 

Selbstvorsorge 3a steht, gelten nicht als Publikums-

einlage im Sinne des BankG (Art. 5 Abs. 3 lit. d 

BankV). 

Vorsorge BVG 

  

Berufliche Vorsorge (2. Säule) 

Vorsorgeversicherung 

„Berufliche Vorsorge umfasst alle Massnahmen auf 

kollektiver Basis, die den älteren Menschen, den Hin-

terbliebenen und Invaliden beim Eintreten eines Ver-

sicherungsfalles (Alter, Tod oder Invalidität) zusam-

men mit den Leistungen der eidgenössischen Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/ 

IV) die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in 

angemessener Weise erlauben.“ (Art. 1 Abs. 1 BVG).  
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Obligatorische Versicherung (Säule 2a) 

Nach BVG obligatorisch versichert sind die Arbeit-

nehmer, die das 17. Alternsjahr überschritten haben 

und bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von ge-

genwärtig mehr als 21‘330 Franken beziehen (Säule 

2a). Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversi-

cherung unterstehen für die Risiken Tod und Invali-

dität ebenfalls der obligatorischen BVG-Versicherung 

(Art. 2 BVG). Schliesslich können Berufsgruppen von 

selbständig Erwerbstätigen vom Bundesrat auf An-

trag der obligatorischen BVG-Versicherung allge-

mein oder für einzelne Risiken unterstellt werden 

(Art. 3 BVG). Die Bestimmungen über die obligatori-

sche Versicherung der Arbeitnehmer gelten sinnge-

mäss, wenn selbständig Erwerbstätige obligatorisch 

versichert sind (Art. 42 BVG). 

Zu versichern ist der Teil des Jahreslohnes von ge-

genwärtig 24‘885 bis und mit 85‘320 Franken. Dieser 

Teil des Lohnes wird koordinierter Lohn genannt 

(Art. 8 BVG). Die Versicherung besteht für die Risi-

ken Tod, Invalidität und Alter. Es wird dementspre-

chend zwischen Alters-, Hinterlassenen- und Invali-

denleistungen unterschieden (Art. 13 ff. BVG). 

Überobligatorische Versicherung (Säule 2b) 

Zusätzlich zur obligatorischen Versicherung kann 

freiwillig in Abhängigkeit des Arbeitgebers eine über-

obligatorische Vorsorge (Säule 2b) bestehen. Ge-

währt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Min-

destleistungen, so gilt für die weitergehende Vorsorge 

nur ein Teil der BVG-Vorschriften (Art. 49 Abs. 2 

BVG). 

Freiwillige Versicherung 

Arbeitnehmer und selbständig Erwerbstätige, die der 

obligatorischen BVG-Versicherung nicht unterstellt 

sind, können sich freiwillig nach BVG versichern las-

sen. Die Bestimmungen über die obligatorische Ver-

sicherung gelten sinngemäss auch für die freiwillige 

Versicherung (Art. 4 Abs. 1 und 2 BVG). 

Selbständig Erwerbstätige haben zudem die Möglich-

keit, sich ausschliesslich bei einer Vorsorgeeinrich-

tung im Bereich der weitergehenden Vorsorge (insbe-

sondere auch bei einer Vorsorgeeinrichtung, die nicht 

im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen 

ist) zu versichern. In diesem Fall finden die Bestim-

mungen von Art. 4 Abs. 1 und 2 BVG keine Anwen-

dung (Art. 4 Abs. 3 BVG).  

Selbständig Erwerbstätige können sich bei der Vor-

sorgeeinrichtung ihres Berufes oder ihrer Arbeitneh-

mer versichern lassen (Art. 44 BVG). Nicht obligato-

risch versicherte Arbeitnehmer, wenn sie im Dienste 

mehrerer Arbeitgeber stehen und gesamthaft einen 

Jahreslohn von gegenwärtig über 21‘330 Franken be-

ziehen, können sich entweder bei der Auffangeinrich-

tung oder bei der Vorsorgeeinrichtung, der einer sei-

ner Arbeitgeber angeschlossen ist, freiwillig versi-

chern lassen (Art. 46 BVG). 

Einrichtungen BVG 

Vorsorgeeinrichtungen 

Vorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen) werden als 

Stiftungen in das Handelsregister eingetragen. Es be-

darf einer notariell beglaubigten Stiftungsurkunde.  

Vorsorgeeinrichtungen erbringen im Bereich der ob-

ligatorischen beruflichen Vorsorge die gesetzlichen 

Minimalleistungen gemäss BVG. Sie versichern nur 

den minimalen versicherungspflichtigen Lohn. Vor-

sorgeeinrichtungen im ausserobligatorischen Bereich 

versichern Lohnanteile ausserhalb des BVG-Obliga-

toriums. Umhüllende Vorsorgeeinrichtungen erbrin-

gen Leistungen und versichern Lohnanteile, welche 

die gesetzlichen Minimalleistungen bzw. den versi-

cherungspflichtigen Lohn übersteigen (Überobligato-

rium).   

Es kann bei den Vorsorgeeinrichtungen zwischen 

Einzeleinrichtungen (für Arbeitnehmer eines Unter-

nehmens), Sammeleinrichtungen (für Arbeitnehmer 

mehrerer Unternehmen mit separaten Reglementen 

je Unternehmen) und Gemeinschaftseinrichtungen 

(für Arbeitnehmer mehrerer Unternehmen eines Ver-

bandes mit einheitlichem Reglement) unterschieden 

werden.   

Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der 

obligatorischen Versicherung teilnehmen wollen, ha-

ben sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterste-

hen, in das Register für die berufliche Vorsorge ein-

zutragen (Art. 48 BVG). Vorsorgeeinrichtungen müs-

sen nicht im Register für die berufliche Vorsorge ein-

getragen sein, wenn sie ausschliesslich im Bereich der 

weitergehenden Vorsorge tätig sind (vgl. Art. 4 Abs. 3 

BVG). 

Die Vorsorgeeinrichtungen müssen Sicherheit dafür 

bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen 

erfüllen können. Sie regeln das Beitragssystem und 

die Finanzierung auf eine Wese, dass die Leistungen 

im Rahmen des BVG bei Fälligkeit erbracht werden 

können. Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorge-

einrichtung müssen durch Vorsorgevermögen ge-

deckt sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung) (Art. 

65 BVG). 
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Sicherungsfonds, Auffangeinrichtung, Anlagestif-

tungen 

Im Rahmen der beruflichen Vorsorge bestehen ein Si-

cherungsfonds und eine Auffangeinrichtung, beide in 

Form einer Stiftung. Der Sicherungsfonds richtet 

etwa Zuschüsse an Vorsorgeeinrichtungen aus, die 

eine ungünstige Altersstruktur aufweisen, und stellt 

die gesetzlichen Leistungen von zahlungsunfähig ge-

wordenen Vorsorgeeinrichtungen sicher. Die Auffan-

geinrichtung ist verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer 

Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung 

nicht nachkommen, anzuschliessen oder Personen 

als freiwillige Versicherte aufzunehmen (Art. 54 ff. 

BVG). 

Zur gemeinsamen Anlage von Vorsorgegeldern kön-

nen Stiftungen nach Art. 80-89a ZGB gegründet wer-

den. Solche Anlagestiftungen sind Einrichtungen, die 

der beruflichen Vorsorge dienen und dem BVG unter-

stehen (Art. 53g BVG).  

Anschlusspflicht des Arbeitgebers 

Ein Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde 

Arbeitnehmer beschäftigt, muss sich einer in das Re-

gister der beruflichen Vorsorge eingetragenen Vor-

sorgeeinrichtung anschliessen (Art. 11 BVG). Er kann 

sich einer bestehenden Vorsorgeeinrichtung an-

schliessen (z.B. Sammeleinrichtung oder Gemein-

schaftseinrichtung des Berufsverbands). Er kann al-

ternativ eine eigene Vorsorgeeinrichtung errichten. 

Er kann sich auch der Auffangeinrichtung anschlies-

sen.  

Im Rahmen der obligatorischen Versicherung der Ar-

beitnehmer sind die Beiträge von Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern gesetzlich vorgeschrieben. Der Beitrag 

des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein 

wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. 

Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung 

die gesamten Beiträge. Der Arbeitgeber zieht den 

festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom 

Lohn ab (Art. 66 BVG).  

Gewährspflicht 

Personen, die mit der Geschäftsführung oder Verwal-

tung der Vorsorgeeinrichtung oder mit der Vermö-

gensverwaltung betraut sind, müssen einen guten Ruf 

geniessen. Sie müssen Gewähr für eine einwandfreie 

Geschäftstätigkeit bieten (Art. 51b BVG). 

Verwaltungs- und strafrechtliche Sanktionen 

Der kantonalen Aufsichtsbehörde stehen verschie-

dene Aufsichtsmittel zwecks Durchsetzung des BVG 

zur Verfügung. Die Aufsichtsbehörde kann etwa das 

oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung ermahnen, 

verwarnen oder abberufen (Art. 62a BVG). Des Wei-

teren enthält das BVG verschiedene Strafbestimmun-

gen (Art. 75 – 79 BVG). 

Zivilrechtliche Haftung 

Die mit der Verwaltung oder Geschäftsführung der 

Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen sowie die 

Experten für berufliche Vorsorge sind für den Scha-

den verantwortlich, den sie der Vorsorgeeinrichtung 

absichtlich oder fahrlässig zufügen (Art. 52 BVG).  

Versicherte und begünstigte Personen 

BVG 

Versicherte BVG 

Das BVG gilt nur für Personen, die bei der eidgenös-

sischen Alters- und Hinterlassenenversicherung 

(AHV) versichert sind (Art. 5 BVG). Versicherte ha-

ben nach BVG Anspruch auf Alters- und Invaliditäts-

leistungen (Art. 13 ff. und Art. 23 ff. BVG).  

Begünstigte Personen BVG 

Folgende Personengruppen haben nach BVG An-

spruch auf Hinterlassenenleistungen: überlebender 

Ehegatte, überlebender eingetragener Partner und 

Waisen. Die Reglemente von Vorsorgeeinrichtungen 

können im Rahmen von Art. 20a BVG weitere be-

günstigte Personen vorsehen (Art. 18 ff. BVG). 

Institutsaufsicht BVG 

Kantonale Aufsichtsbehörden 

Die Kantone bezeichnen die zuständige Behörde für 

die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz 

im Kantonsgebiet. Jede kantonale Aufsichtsbehörde 

führt ein Verzeichnis der Einrichtungen, die sie be-

aufsichtigt (Art. 3 BVV 1).  

Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vor-

sorgeeinrichtungen, die Revisionsstellen für berufli-

che Vorsorge, die Experten für berufliche Vorsorge 

sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der 

beruflichen Vorsorge dienen, die gesetzlichen Vor-

schriften einhalten, und dass das Vorsorgevermögen 

zweckmässig verwendet wird (Art. 62 BVG).  

Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen die 

Rechtsform einer Stiftung haben oder eine Einrich-

tung des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtsper-

sönlichkeit sein. Sie haben Leistungen nach den Vor-

schriften der obligatorischen Versicherung zu erbrin-

gen und müssen nach dem BVG organisiert, finan-

ziert und verwaltet werden (Art. 48 BVG). Es bedarf 

einer paritätischen Verwaltung. Für die Prüfung hat 
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die Vorsorgeeinrichtung eine Revisionsstelle sowie 

einen Experten für berufliche Vorsorge zu bestimmen 

(Art. 52a BVG). Nicht registrierte Vorsorgeeinrich-

tungen können nur Vorsorgeleistungen ausserhalb 

des BVG-Obligatoriums erbringen (Art. 1 FZG). 

Oberaufsicht des Bundes 

Die Aufsicht der kantonalen Aufsichtsbehörden er-

folgt grundsätzlich durch die Oberaufsichtskommis-

sion Berufliche Vorsorge OAK BV (Art. 61 ff. BVG). 

Diese besteht aus sieben bis neun Mitgliedern, die 

vom Bundesrat bestellt werden. 

Die Aufsicht über die berufliche Vorsorge wird auch 

vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

durchgeführt. Sammelstiftungen, die gesamtschwei-

zerisch tätig sind, werden nicht von den kantonalen 

Behörden, sondern vom BSV beaufsichtigt.  

Keine Aufsicht der FINMA 

Die in das Register für die berufliche Vorsorge einge-

tragenen Vorsorgeeinrichtungen sind von der Versi-

cherungsaufsicht nach VAG durch die FINMA ausge-

nommen (Art. 2 Abs. 2 lit. b VAG). 

Verträge und Reglemente BVG 

Anschlussvertrag 

Wenn sich der Arbeitgeber einer Sammelstiftung an-

schliesst, wird ein Anschlussvertrag abgeschlossen, 

der kein Versicherungs-, sondern ein Innominatver-

trag ist, der den Regeln des OR untersteht. Wenn der 

Arbeitgeber eine eigene Stiftung errichtet, ergibt sich 

die Rechtsbeziehung zwischen ihm und der Stiftung 

aus dem Reglement und den Statuten der Stiftung.  

Vorsorgevertrag 

Zwischen Arbeitnehmer und Vorsorgeeinrichtung be-

steht ein Vorsorgevertrag. Es handelt sich dabei um 

einen Innominatvertrag. Neben den vorsorgerechtli-

chen Bestimmungen (BVG/FZG) sind subsidiär auch 

die allgemeinen Bestimmungen des OR anwendbar. 

Im Bereich der obligatorischen Vorsorge entsteht der 

Vorsorgevertrag gewissermassen von Gesetzes wegen 

mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses (Art. 10 

BVG).  

Vorsorgereglement 

Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen ein Vorsorgereg-

lement, welches Bestimmungen über die Leistungen, 

die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, 

die Kontrolle und das Verhältnis zum Arbeitgeber, zu 

den Versicherten und den Anspruchsberechtigten 

enthält. Die Vorsorgereglemente müssen im Rahmen 

des BVG erlassen werden. Die Vorschriften des BVG 

gehen dem Reglement vor (Art. 50 BVG).  

Das Vorsorgereglement bestimmt den Vorsorgeplan 

und die Art der Finanzierung, die Höhe der Beiträge, 

das Pensionierungsalter und die Leistungen, auf die 

die Versicherten und ihre Hinterlassenen beim Ein-

tritt des Versicherungsfalls Anspruch haben. Des 

Weiteren umschreibt es die Mitwirkungsrechte der 

Versicherten bei der Durchführung der Vorsorge. Es 

enthält weitere Bestimmungen, die in Ergänzung zum 

Gesetz und zur Stiftungsurkunde für die Durchfüh-

rung der Vorsorge von Bedeutung sind.  

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ist die Vorsor-

geeinrichtung bei der Gestaltung ihrer Vorsorgepläne 

frei. Für die Versicherten sind die reglementarischen 

Bestimmungen deshalb wichtig. Ihre rechtliche Be-

ziehung zur Vorsorgeeinrichtung richtet sich sowohl 

während der aktiven Zeit als auch während des Be-

zugs einer Rente nach dem Vorsorgereglement. Das-

selbe gilt für die Hinterlassenen der Versicherten. Die 

Angaben über die Leistungen sind in allgemeiner 

Form gehalten und werden durch den persönlichen 

Vorsorgeausweis, der den Versicherten jährlich abge-

geben wird, zahlenmässig konkretisiert. Bei einem 

Widerspruch zwischen Vorsorgereglement und per-

sönlichem Vorsorgeausweis gilt das Reglement 

(ASA/SVV, Die berufliche Vorsorge im Überblick 

2009, S. 17).   

Genehmigung Reglemente BVG 

Die kantonale Stiftungsaufsichtsbehörde prüft die 

Übereinstimmung der statutarischen und reglemen-

tarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen 

und der Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der be-

ruflichen Vorsorge dienen, mit den gesetzlichen Best-

immungen (Art. 62 BVG). Zum Zeitpunkt der Grün-

dung der Stiftung werden die Stiftungsurkunde und 

das Reglement geprüft. Die Stiftung darf die Ge-

schäftstätigkeit erst aufnehmen, wenn die Stiftungs-

urkunde und das Reglement von der Aufsichtsbe-

hörde per Verfügung genehmigt worden sind. Wenn 

das Reglement von der Stiftung nachträglich (rechts-

gültig) geändert wird, erfolgt lediglich noch eine Prü-

fung durch die Aufsichtsbehörde, ob die Änderungen 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Die Auf-

sichtsbehörde kann, falls erforderlich, eine Anpas-

sung des Reglements verlangen. 
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Steuerbegünstigung BVG 

Steuerfreie Beiträge 

Die von den Arbeitnehmern und Selbständigerwer-

benden an Vorsorgeeinrichtungen nach Gesetz oder 

reglementarischen Bestimmungen geleisteten Bei-

träge sind gemäss BVG bei den direkten Steuern des 

Bundes, der Kantone und Gemeinden abziehbar (Art. 

81 BVG). 

Besteuerung der Leistung 

Die Leistungen aus Vorsorgeeinrichtungen und Vor-

sorgeformen nach BVG sind bei den direkten Steuern 

des Bundes, der Kantone und der Gemeinden in vol-

lem Umfang als Einkommen steuerbar. Vor ihrer Fäl-

ligkeit sind die Ansprüche aus Vorsorgeeinrichtungen 

und Vorsorgeformen nach BVG von den direkten 

Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden 

befreit (Art. 83 und 84 BVG). Der Vorbezug und der 

aus einer Pfandverwertung des Vorsorgeguthabens 

erzielte Erlös sind nach BVG als Kapitalleistung aus 

Vorsorge steuerbar (Art. 83a BVG).  

Risikodeckung BVG 

Finanzierung durch Beiträge 

Das Produkt BVG betrifft die Deckung des Todesfall- 

und Invaliditätsrisikos sowie das Vorsorgesparen 

(siehe nachfolgend). Die geltenden Regeln ergeben 

sich hauptsächlich aus dem BVG, dem allfälligen An-

schlussvertrag und dem Vorsorgereglement. Die Bei-

träge der Vorsorgeversicherten umfassen grund-

sätzlich einen Risiko-, Spar- und Kostenteil. Der 

Risikoteil dient der Finanzierung der Risikoversi-

cherung, der Sparteil dient dem Vorsorgesparen 

und der Kostenteil dient der Deckung der Kosten 

des Anbieters.  

Risikoprozess 

Ein relativ kleiner Teil der einbezahlten Beiträge 

fliesst in den Risikoprozess. Mindestens 6 Prozent al-

ler Beiträge müssen zur Finanzierung der Leistungen 

für die Risiken Tod und Invalidität bestimmt sein 

(Art. 1h BVV 2). Es wird der Einkommensausfall 

durch Tod oder Invalidität versichert.  

Rente bei Invalidität 

Die Invalidenleistungen im Invaliditätsfall zugunsten 

des Invaliden sowie Kinderrenten ergeben sich aus 

dem Vorsorgereglement. Die Leistungen dürfen nicht 

unterhalb der BVG-Mindestbestimmungen liegen 

(Art. 23 – 26a BVG).  

 

 

Renten im Todesfall 

Die Hinterlassenenleistungen im Todesfall zugunsten 

des überlebenden Ehegatten, des überlebenden Part-

ners, von Waisen und von weiteren begünstigen Per-

sonen ergeben sich aus dem Vorsorgereglement, wel-

ches Leistungen im Rahmen der BVG-Mindestbe-

stimmungen vorsehen muss (Art. 18 – 22 BVG).  

Koordination der Leistungen  

Im obligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge 

bestehen Vorschriften zur Verhinderung ungerecht-

fertigter Vorteile des Versicherten oder seiner Hinter-

lassenen beim Zusammentreffen mehrerer Sozialver-

sicherungsleistungen. Im Versicherungsfall soll der 

Anspruchsberechtigte nicht besser gestellt werden, 

als wenn dieser nicht eingetreten wäre. Die betreffen-

den Bestimmungen ergeben sich im Wesentlichen 

aus der BVV 2 (Art. 24 ff.) und dem ATSG. Im über-

obligatorischen Bereich können Regeln zur Koordi-

nation der Leistungen mittels Statuten und Regle-

menten geschaffen werden.  

Vorsorgesparen und Auszahlung BVG 

Sparprozess 

Der Sparprozess dient der Altersvorsorge im Rahmen 

des BVG. Der grösste Teil der geleisteten Beiträge 

fliesst in den Sparprozess. Sie dienen dazu, ein mög-

lichst grosses Sparkapital (Altersguthaben) aufzu-

bauen. Das bis zur Pensionierung kumulierte Kapital 

bildet die Basis für die Bezahlung der Altersleistun-

gen. Die Vorsorgeeinrichtung muss die Beiträge so 

anlegen, dass eine möglichst hohe Rendite erzielt 

werden kann, ohne dabei zu grosse Risiken einzuge-

hen. Der BVG-Mindestzinssatz legt fest, zu welchem 

Satz das obligatorische Altersguthaben mindestens 

verzinst werden muss.  

Aus dem vorgeschriebenen Mindestzinssatz ergibt 

sich für die Vorsorgeeinrichtungen ein Risiko im 

Sparprozess. Es ist das Risiko, dass die vorgeschrie-

bene Verzinsung im Rahmen der Anlagetätigkeit 

nicht erwirtschaftet werden kann. Es wird somit auch 

das sog. Langlebigkeitsrisiko versichert, da dem Ver-

sicherten basierend auf dem angesparten Altersgut-

haben eine lebenslange Altersrente garantiert wird. 

Es wird das Risiko gedeckt, dass der Versicherte län-

ger lebt, als versicherungsmathematisch errechnet 

wurde. Das Risiko nimmt mit der Höhe des Mindest-

umwandlungssatzes zu.  
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Kostenprozess 

Ein kleiner Teil der geleisteten Beiträge wird im Kos-

tenprozess zur Deckung der Aufwendungen ver-

braucht. Es besteht Transparenz über die Verwal-

tungskosten. Die Vorsorgeeinrichtungen weisen ihre 

Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung aus (Art. 

65 Abs. 3 BVG). Die BVV 2 enthält verschiedene Vor-

schriften über das Rechnungswesen der Vorsorgeein-

richtungen (Art. 47 ff. BVV 2). 

Altersleistungen 

Anspruch auf Altersleistungen besteht bei Erreichen 

des Rentenalters. Versicherte haben Anspruch auf 

eine Altersrente. Zudem haben Versicherte, denen 

eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im To-

desfall eine Waisenrente beanspruchen könnte, An-

spruch auf eine Kinderrente (Art. 13 – 17 BVG).   

Die Altersrente wird in Prozenten des Altersgutha-

bens (Umwandlungssatz) berechnet, das der Versi-

cherte bei Erreichen des Rentenalters erworben hat. 

Der Mindestumwandlungssatz der obligatorischen 

Versicherung beträgt gegenwärtig 6.8 Prozent für das 

ordentliche Rentenalter von Frau und Mann (Art. 14 

BVG). Die Bestimmung des Altersguthaben ergibt 

sich aus Art. 15 BVG. Dabei gilt der Mindestzinssatz. 

Bei der obligatorischen Versicherung der Arbeitneh-

mer kann höchstens ein Viertel des Altersguthabens 

als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet werden. 

Der übrige Teil ist als Rente auszurichten (Art. 37 

BVG). 

Freizügigkeitsleistungen (Austritt) 

Versicherte, die die Vorsorgeeinrichtung verlassen, 

bevor ein Vorsorgefall eintritt (Freizügigkeitsfall), ha-

ben Anspruch auf eine Austrittsleistung. Dabei gilt als 

Vorsorgefall aufgrund des jeweiligen Reglements das 

Erreichen der Altersgrenze, Tod oder Invalidität (Art. 

1 und 2 FZG). Treten Versicherte in eine neue Vorsor-

geeinrichtung ein, so hat die frühere Vorsorgeeinrich-

tung die Austrittsleistung an die neue zu überweisen. 

Andernfalls erfolgt grundsätzlich eine Überweisung 

der Austrittsleistung samt Zinsen an die Auffangein-

richtung (Art. 3 und 4 FZG). Die Höhe der Austritts-

leistung ergibt sich aus dem FZG (Art. 15 ff.) und der 

FZV.  

Vorzeitige Ausrichtung 

Versicherte können vorzeitig die Barauszahlung der 

Austrittsleistung verlangen, wenn (a) sie die Schweiz 

endgültig verlassen (unter Vorbehalt der Koordina-

tion mit dem europäischen Recht); (b) sie eine selb-

ständige Erwerbstätigkeit aufnehmen und der beruf-

lichen Vorsorge nicht mehr unterstehen; oder (c) die 

Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag be-

trägt (Art. 5 FZG; FZV).   

Der Versicherte kann des Weiteren den Anspruch auf 

Vorsorgeleistungen oder einen Betrag bis zur Höhe 

seiner Freizügigkeitsleistung verpfänden. Er kann bis 

drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Alters-

leistungen von seiner Vorsorgeeinrichtung einen be-

schränkten Betrag für Wohneigentum zum eigenen 

Bedarf geltend machen (Art. 30b, 30c und 30g BVG).  

Auszahlung im Todesfall (Todesfallsumme) 

Die Hinterlassenenleistungen werden im Todesfall 

(Tod des Versicherten) grundsätzlich an die Begüns-

tigten ausbezahlt (Todesfallsumme). Die Leistungen 

der obligatorischen und überobligatorischen berufli-

chen Vorsorge fallen nicht in den Nachlass. Damit un-

terliegen sie nicht der Herabsetzung und sind auch 

von einer Ausschlagung nicht betroffen (Botschaft 

Erbrecht, BBl 2018 5856). 

Vermögensverwaltung BVG 

Qualifizierte Vermögensverwaltung 

Bei der unabhängigen Vermögensverwaltung werden 

die Vermögenswerte nicht an den Vermögensverwal-

ter übertragen und die Vermögensverwaltung erfolgt 

im Namen und für Rechnung des Kunden. Bei der 

Vermögensverwaltung zu Vorsorgezwecken handelt 

es sich dagegen um eine qualifizierte Form der Ver-

mögensverwaltung. Die Vermögenswerte werden an 

den Vermögensverwalter übertragen und dieser ver-

waltet die Anlagen im eigenen Namen und für Rech-

nung des Kunden (Botschaft FIDLEG/FINIG, BBl 

2015 8928 und 9026 ff.).   

Anlagevorschriften BVG 

Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihr Vermögen auf 

eine Weise verwalten, dass Sicherheit und genügen-

der Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung 

der Risiken sowie die Deckung des voraussehbaren 

Bedarfes an flüssigen Mitteln gewährleistet sind (Art. 

71 BVG). Die Anlagevorschriften ergeben sich im Ein-

zelnen aus BVV 2 (Art. 49 – 59). Es können unter-

schiedliche Anlagestrategien zum Tragen kommen 

(Art. 1e BVV 2).  

Rechenschaft ablegen 

Auf Anfrage hin hat die Vorsorgeeinrichtung den Ver-

sicherten die Jahresrechnung und den Jahresbericht 

auszuhändigen. Sie hat ihnen zudem auf Anfrage hin 

Informationen über den Kapitalertrag, den versiche-

rungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskos-

ten, die Deckungskapitalabrechnung, die Reservebil-

dung sowie den Deckungsgrad abzugeben (Art. 86b 
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BVG). Die Vorsorgekommission muss Informatio-

nen, die das Vorsorgewerk betreffen,  den Versicher-

ten auf Anfrage hin schriftlich mitteilen (Art. 48c BVV 

2).  

Versichertendokumentation 

Es bestehen Bestimmungen über die Aufbewahrung 

von Vorsorgeunterlagen im Hinblick auf die Geltend-

machung von Ansprüchen der Versicherten (Art. 41 

BVG). Vorsorgeeinrichtungen (und Einrichtungen, 

die Freizügigkeitskonten oder –policen führen), sind 

zur Aufbewahrung von allen Vorsorgeunterlagen ver-

pflichtet, die wesentliche Angaben zur Geltendma-

chung von Vorsorgeansprüchen der Versicherten ent-

halten (Art. 27i BVV 2).  

Berichterstattung 

Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Versicherten 

jährlich in geeigneter Form über Folgendes informie-

ren: (a) Leistungsansprüche, koordinierter Lohn, 

Beitragssatz und Altersguthaben; (b) Organisation 

und Finanzierung; Mitglieder der paritätischen Ver-

waltung (Art. 86b BVG).  

Die Sammeleinrichtungen müssen jedes Vorsorge-

werk darüber informieren, wie viele Beiträge oder 

Prämien, aufgegliedert in Spar-, Risiko- und Kosten-

anteil, sie insgesamt bezahlen und die auf das Vorsor-

gewerk entfallen. Sie müssen jedes Vorsorgewerk 

über freie Mittel oder Überschüsse aus Versiche-

rungsverträgen sowie über Verteilschlüssel und An-

teil der Überschüsse für das Vorsorgewerk informie-

ren (Art. 48b BVV 2). Die Sammeleinrichtungen müs-

sen die Informationen nach Art. 48b BVV, die sie 

selbst betreffen, im Anhang zur Jahresrechnung aus-

weisen (Art. 48c BVV 2; siehe vorne).  

Best Execution 

Es bestehen gesetzliche Performance-Vorgaben für 

die Vorsorgeeinrichtungen. Das Altersguthaben wird 

verzinst. Der Mindestzinssatz wird vom Bundesrat 

festgelegt. Dabei berücksichtigt er die Entwicklung 

der Rendite marktgängiger Anlagen (Art. 15 BVG; 

Art. 12 BVV 2).  

Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung hat Wei-

sungs- und Kontrollpflichten hinsichtlich der Vermö-

gensverwaltung. Es muss die Ziele und Grundsätze 

der Vermögensverwaltung sowie die Durchführung 

und Überwachung des Anlageprozesses festlegen. Es 

muss zudem die mittel- und langfristige Übereinstim-

mung zwischen der Anlage des Vermögens und den 

Verpflichtungen periodisch überprüfen (Art. 51a 

BVG). 

Organisatorische Massnahmen 

Das BVG sieht verschiedene organisatorische Mass-

nahmen seitens der Vorsorgeeinrichtung vor. Es be-

darf einer paritätischen Verwaltung. Die oberste Ver-

waltung hat verschiedene unübertragbare und unent-

ziehbare Aufgaben (Art. 51 und 51a BVG). 

Mitarbeiter 

Personen und Institutionen, die mit der Vermögens-

verwaltung in der beruflichen Vorsorge betraut wer-

den, müssen dafür befähigt sein und Gewähr bieten, 

dass sie insbesondere die Anforderungen von Art. 51b 

BVG (Integrität und Loyalität der Verantwortlichen) 

erfüllen und die Anforderungen an die Vermögens-

verwaltung nach Art. 48g – 48l BVV 2 einhalten (Art. 

48f BVV 2). Betroffen sind grundsätzlich die Vermö-

gensverwalter von Geldern der Vorsorgeeinrichtun-

gen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der be-

ruflichen Vorsorge dienen (Weisung OAK BV zur Zu-

lassung von Vermögensverwaltern in der beruflichen 

Vorsorge, S. 10). 

Vermeidung von Interessenkonflikten 

Mit der Vermögensverwaltung betraute Personen un-

terliegen treuhänderischen Sorgfaltspflichten. Sie 

müssen in ihrer Tätigkeit die Interessen der Versi-

cherten der Vorsorgeeinrichtung wahren. Sie sorgen 

dafür, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge-

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt ent-

steht (Art. 51b BVG). 

Persönliche Geschäfte 

Personen und Institutionen, die mit der Vermögens-

verwaltung in der beruflichen Vorsorge betraut sind, 

müssen im Interesse der Einrichtung handeln. Sie 

dürfen insbesondere nicht: (a) die Kenntnis von Auf-

trägen der Einrichtung zur vorgängigen, parallelen 

oder unmittelbar danach anschliessenden Durchfüh-

rung von gleichlaufenden Eigengeschäften (Front / 

Parallel / After Running) ausnützen; (b) in einem Ti-

tel oder in einer Anlage handeln, solange die Einrich-

tung mit diesem Titel oder dieser Anlage handelt und 

sofern der Einrichtung daraus ein Nachteil entstehen 

kann; dem Handel gleichgestellt ist die Teilnahme an 

solchen Geschäften in anderer Form; oder (c) Depots 

der Einrichtung ohne einen in deren Interesse liegen-

den wirtschaftlichen Grund umschichten (Art. 48i 

BVV 2). 

Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden  

Es ist vorgeschrieben, dass abgeschlossene Rechtsge-

schäfte mit Nahestehenden marktüblichen Bedin-
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gungen entsprechen müssen (Art. 51c BVG). Bei be-

deutenden Rechtsgeschäften mit Nahestehenden 

müssen Konkurrenzofferten eingefordert werden. Als 

nahestehende Personen gelten insbesondere der Ehe-

gatte, der eingetragene Partner, der Lebenspartner 

und Verwandte bis zum zweiten Grad sowie juristi-

sche Personen, an denen eine wirtschaftliche Berech-

tigung besteht (Art. 48i BVV 2). 

Keine Anwendung von FINIG und FIDLEG 

Vorsorgeeinrichtungen und andere Einrichtungen, 

die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge die-

nen, benötigen keine Bewilligung nach FINIG (Art. 2 

FINIG) und sind dem FIDLEG nicht unterstellt (Art. 

2 FIDLEG).  

Anlagestiftung BVG 

Zweck 

Zur gemeinsamen Anlage und Verwaltung von Vor-

sorgegeldern können Stiftungen gegründet werden. 

Anlagestiftungen sind Einrichtungen, die der berufli-

chen Vorsorge dienen. Sie unterstehen dem BVG (Art. 

53g BVG).  

Organisation 

Das oberste Organ der Anlagestiftung ist die Anleger-

versammlung. Der Stiftungsrat ist das geschäftsfüh-

rende Organ. Mit Ausnahme der Aufgaben, die un-

mittelbar mit der obersten Leitung der Anlagestiftung 

verbunden sind, kann der Stiftungsrat die Geschäfts-

führung an Dritte delegieren (Art. 53h BVG). 

Vermögen 

Das Gesamtvermögen der Anlagestiftung beinhaltet 

das Stammvermögen und das Anlagevermögen. Die 

Anlegerversammlung erlässt Bestimmungen über die 

Anlagen dieser Vermögen. Die Statuten können be-

stimmen, dass diese Befugnis durch den Stiftungsrat 

ausgeübt wird. Das Anlagevermögen besteht aus den 

von Anlegern zwecks gemeinsamer Vermögensanlage 

eingebrachten Gelder. Es bildet eine Anlagegruppe 

oder gliedert sich in mehrere Anlagegruppen. Die An-

lagegruppen werden rechnerisch selbständig geführt. 

Sie sind wirtschaftlich voneinander unabhängig. Eine 

Anlagegruppe besteht aus gleichen und nennwertlo-

sen Ansprüchen eines oder mehrerer Anleger. Sachen 

und Rechte einer Anlagegruppe werden im Konkurs 

der Anlagestiftung zugunsten von deren Anlegern ab-

gesondert (Art. 53i BVG).  

 

 

 

Haftung 

Die Haftung der Anlagestiftung für Verbindlichkeiten 

einer Anlagegruppe ist auf das Vermögen dieser An-

lagegruppe beschränkt. Jede Anlagegruppe haftet nur 

für eigene Verbindlichkeiten. Die Haftung der Anle-

ger ist ausgeschlossen (Art. 53j BVG). 

Auslagerung der Vermögensverwaltung 

BVG 

Übertragung von Pflichten 

Die Vermögensverwaltung BVG kann von der Vorsor-

geeinrichtung an einen externen Vermögensverwal-

ter delegiert werden. Dabei müssen dem Vermögens-

verwalter die Anforderungen an die Vermögensver-

waltung nach BVG überbunden werden (Art. 48l 

BVG). 

Vermögensverwaltungsvertrag 

Der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen der Vor-

sorgeeinrichtung und dem Vermögensverwalter rich-

tet sich grundsätzlich nach dem OR. Vermögensver-

waltungsverträge, welche die Einrichtung zur Durch-

führung der beruflichen Vorsorge abschliesst, müs-

sen spätestens 5 Jahre nach Abschluss ohne Nachteile 

für die Einrichtung aufgelöst werden können (Art. 

48h BVV 2). 

Vermeidung von Interessenkonflikten 

Mit der Vermögensverwaltung betraute externe Per-

sonen oder wirtschaftlich Berechtigte von mit diesen 

Aufgaben betrauten Unternehmen dürfen nicht im 

obersten Organ der Einrichtung vertreten sein (Art. 

48h BVV 2). 

Personen und Institutionen, die mit der Vermögens-

verwaltung betraut sind, müssen ihre Interessenver-

bindungen jährlich gegenüber dem obersten Organ 

offenlegen. Dazu gehören insbesondere auch wirt-

schaftliche Berechtigungen an Unternehmen, die in 

einer Geschäftsbeziehung zur Einrichtung stehen 

(Art. 48l BVV 2). 

Vergütung 

Personen und Institutionen, die mit der Vermögens-

verwaltung einer Vorsorgeeinrichtung betraut sind, 

müssen die Art und Weise der Entschädigung und de-

ren Höhe eindeutig bestimmbar in einer schriftlichen 

Vereinbarung festhalten (Art. 48k BVV 2).  

Wenn die Vermögensverwaltungskosten bei einer  

oder mehreren Anlagen nicht ausgewiesen werden 

können, muss die Höhe des in den Anlagen investier-

ten Vermögens im Anhang der Jahresrechnung sepa-
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rat ausgewiesen werden (Art. 48a BVV 2). Dement-

sprechend haben die Einrichtungen die Kosten, die 

der Einrichtung nicht in Rechnung gestellt werden, 

sondern mit dem Vermögensertrag der Kapitalanlage 

verrechnet werden, in der Betriebsrechnung zu erfas-

sen (Weisungen OAK BV zum Ausweis der Vermö-

gensverwaltungskosten, S. 3).  

Anreize (Retros) 

Personen und Institutionen, die mit der Vermögens-

verwaltung einer Vorsorgeeinrichtung betraut sind, 

müssen der Einrichtung zwingend sämtliche Vermö-

gensvorteile abliefern, die sie darüber hinaus im Zu-

sammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit für 

die Einrichtung erhalten (Art. 48k BVV 2). Sie müs-

sen dem obersten Organ jährlich eine schriftliche Er-

klärung darüber abgeben, dass sie sämtliche Vermö-

gensvorteile nach Art. 48k BVG abgeliefert haben 

(Art. 48l BVV 2). 

Verantwortung 

Für die Einhaltung der vorsorgerechtlichen Anlage-

vorschriften bleibt die Vorsorgeeinrichtung verant-

wortlich, welche die Vermögensverwaltung delegiert. 

Diese wird weiterhin von den für die Vorsorgeeinrich-

tungen zuständigen Aufsichtsbehörden überwacht. 

Die prudenzielle Beaufsichtigung qualifizierter Ver-

mögensverwalter von Vorsorgeeinrichtungen nach 

FINIG ist allein auf deren Vermögensverwaltung be-

schränkt (Art. 27 FINIG; Botschaft FIDLEG/FINIG, 

BBl 2015 8903, 8927, 9027, 9029).  

Regulierter Vermögensverwalter (neu) 

Vermögensverwalter nach BVG 

Mit der Vermögensverwaltung dürfen externe Perso-

nen und Institute nach BVG nur betraut werden, 

wenn sie reguliert sind, beispielsweise Banken, Effek-

tenhändler, Versicherungseinrichtungen, Fondslei-

tungen und Vermögensverwalter von kollektiven Ka-

pitalanlagen. In Frage kommen auch im Ausland tä-

tige Finanzintermediäre, die der Aufsicht einer aus-

ländischen Aufsichtsbehörde unterstehen, wobei die 

Oberaufsichtskommission Weisungen über die An-

forderungen erlässt (Art. 48f BVV 2).  

Die Oberaufsichtskommission BV kann andere Per-

sonen oder Institutionen auf Gesuch hin für die Ver-

mögensverwaltung als befähigt erklären (Art. 48f 

Abs. 5 BVV 2). Sie führt eine Liste der zugelassenen 

Vermögensverwalter in der beruflichen Vorsorge 

(siehe Website der OAK BV). Die Zulassung von Ver-

mögensverwaltern durch die Oberaufsichtskommis-

sion BV wird ab Januar 2020 durch die Regelung der 

FINIG ersetzt. Danach müssen sich die Vermögens-

verwalter in der beruflichen Vorsorge (mit Ausnahme 

der regulierten Unternehmen wie Banken, Effekten-

händler etc.) von der FINMA als Verwalter von Kol-

lektivvermögen oder als Vermögensverwalter bewilli-

gen lassen (siehe nachfolgend). Die Bestimmungen 

von Art. 48f Abs. 4 lit. d-h und Abs. 5-7 BVV 2 werden 

hinfällig (Erläuternder Bericht FIDLEV/FINIV/AOV, 

S. 113). Vermögensverwalter, die gegenwärtig im Be-

reich der beruflichen Vorsorge tätig sind und in Zu-

kunft eine Bewilligung als Verwalter von Kollektiv-

vermögen benötigen, sollten die relevanten Über-

gangsfristen beachten (siehe insbesondere Art. 27 

Abs. 5 E-FINIV).   

Vermögensverwalter nach FINIG  

Vermögensverwalter von Vermögenswerten von Vor-

sorgeeinrichtungen sind regelmässig dem FINIG un-

terstellt und benötigen eine Bewilligung nach FINIG. 

Dabei handelt es sich um einen Vermögensverwalter 

nach Art. 17 FINIG, wenn dieser (1) Vermögenswerte 

von Vorsorgeeinrichtungen von insgesamt höchstens 

100 Millionen Franken; und (2) im obligatorischen 

Bereich höchstens 20 Prozent der Vermögenswerte 

einer einzelnen Vorsorgeeinrichtung verwaltet («Ver-

mögensverwalter FINIG»). Dabei handelt es sich um 

einen Verwalter von Kollektivvermögen nach Art. 24 

FINIG, wenn die genannten Schwellenwerte über-

schritten werden («Verwalter von Kollektivvermö-

gen FINIG»). Neben den FINIG-unterstellten Ver-

mögensverwaltern können auch besonders regulierte 

Vermögensverwalter wie insbesondere Banken das 

Vorsorgevermögen von Vorsorgeeinrichtungen ver-

walten (Art. 2 FINIG; vgl. auch Art. 48f BVV 2).  

Die Tatsache, dass die Verwalter von Vermögen von 

Vorsorgeeinrichtungen zwangsweise gesparte Gelder 

verwalten, welche die Vorsorge der Anleger sichern 

sollen, rechtfertigt grundsätzlich eine Unterstellung 

unter die höheren Anforderungen für Verwalter von 

Kollektivvermögen FINIG. Diese Gelder werden von 

Anlegern zur gemeinsamen Kapitalanlage und 

Fremdverwaltung aufgebracht und für deren Rech-

nung verwaltet. Es erfolgt eine für kollektive Kapital-

anlagen typische Fremdverwaltung (Botschaft 

FIDLEG/FINIG, BBl 2015 8903, 8927). Die Regelung 

soll zum Schutz der Vorsorgeeinrichtung selbst und 

deren Versicherten verhindern, dass eine grössere 

Vorsorgeeinrichtung selbst die Verwaltung eines 

Grossteils oder ihres gesamten Portfolios einem ein-

zelnen Vermögensverwalter übergibt, der geringere 

Bewilligungsanforderungen erfüllen muss (Botschaft 

FIDLEG/FINIG, BBl 2015 9028). 
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Keine Bewilligungspflicht nach FINIG besteht aus-

nahmsweise in folgenden Fällen (Art. 2 FINIG):  

• Arbeitgeber, die das Vermögen ihrer Vorsorgeein-

richtungen verwalten; 

• Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, die das 

Vermögen ihrer Verbandseinrichtungen verwal-

ten; 

• private Versicherungsunternehmen. 

Ausländische Finanzinstitute müssen grundsätzlich 

eine bewilligte Zweigniederlassung in der Schweiz er-

richten, um die Vermögensverwaltung für Vorsorge-

einrichtungen ausüben zu können (Art. 52 FINIG). 

Verwalter von Kollektivvermögen, die in der Schweiz 

bereits einer gleichwertigen staatlichen Aufsicht un-

terstehen, sind von der Bewilligungspflicht nach FI-

NIG befreit (Art. 5 Abs. 3 FINIG). Das gilt etwa für 

den Verwalter von Vermögenswerten von Vorsorge-

einrichtungen, der kantonale Bewilligungsvorausset-

zungen erfüllen muss und einer kantonalen Aufsicht 

untersteht, die den Anforderungen nach FINIG ent-

sprechen. Im Zweifelsfall entscheidet die zuständige 

Aufsichtsbehörde über eine Bewilligungspflicht im 

Sinne des FINIG (Botschaft FIDLEG/FINIG, 9020). 

Anforderungen nach FINIG 

Die FINMA kann Verwalter von Kollektivvermögen 

FINIG in begründeten Fällen von Vorschriften des 

FINIG ganz oder teilweise befreien, sofern der 

Schutzzweck des FINIG nicht beeinträchtigt wird und 

die Verwaltung von Kollektivvermögen ausschliess-

lich von folgenden Personen übertragen worden ist 

(Art. 2 E-FINIV):   

• Vorsorgeeinrichtungen;  

• bewilligte Verwalter von Kollektivvermögen;  

• Arbeitgeber, die das Vermögen ihrer Vorsorgeein-

richtungen verwalten; 

• Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, die das 

Vermögen ihrer Verbandseinrichtungen verwal-

ten. 

Anwendung des FIDLEG 

Wenn eine Vorsorgeeinrichtung die Verwaltung ihres 

Kollektivvermögens an einen beaufsichtigten Vermö-

gensverwalter auslagert, sind grundsätzlich die ent-

sprechenden Anforderungen nach FIDLEG zu beach-

ten.  

 

 

Es bestehen im Bereich der ausgelagerten Vermö-

gensverwaltung folgende Ausnahmen vom Geltungs-

bereich des FIDLEG (Art. 4 FIDLEG):  

• Arbeitgeber, die das Vermögen ihrer Vorsorgeein-

richtungen verwalten; 

• Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, die das 

Vermögen ihrer Verbandseinrichtungen verwal-

ten; 

• Versicherungsunternehmen, soweit ihre Tätigkeit 

dem VAG untersteht. 

Anforderungen nach FIDLEG 

Beaufsichtigte Vermögensverwalter müssen die An-

forderungen an die Erbringung der Finanzdienstleis-

tung nach dem neuen FIDLEG rechtzeitig erfüllen. 

Dabei sind die Anforderungen mehr oder weniger 

umfangreich, je nachdem, ob es sich bei Kunden um 

Privatkunden, professionelle Kunden oder institutio-

nelle Kunden handelt (Art. 4 FIDLEG). Wenn eine 

Vorsorgeeinrichtung bzw. Einrichtung, die nach ih-

rem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, über eine 

professionelle Tresorerie verfügen, gilt sie als profes-

sioneller Kunde im Sinne des FIDLEG. Andernfalls 

gilt sie als Privatkunde, wobei das FIDLEG umfas-

send zur Anwendung kommt (Art. 4 FIDLEG). Vor-

behalten bleiben die Fälle, bei denen eine Vorsorge-

einrichtung bei einer betreffenden Segmentierung er-

klärt, sie wolle als professioneller Kunde oder institu-

tioneller Anleger (Opting-out) oder als Privatanleger 

(Opting-in unter ein erhöhtes Schutzniveau) gelten 

(Art. 5 FIDLEG).  

Kundeninformation 

Der beaufsichtigte Vermögensverwalter hat Privat-

kunden und professionelle Kunden über die Finanz-

dienstleistung mit gesetzlich vorgeschriebenem In-

halt vor Abschluss des Vertrags oder Erbringung der 

Dienstleistung in standardisierter Form auf Papier 

oder elektronisch zu informieren (Art. 8 und 9 

FIDLEG). Professionelle Kunden können ausdrück-

lich auf die Information verzichten (Art. 20 FIDLEG). 

Die Informationspflicht wird in der Verordnung wei-

ter präzisiert (siehe Art. 6-11, 13, 14 und 22 E-

FIDLEV).  

Im stark regulierten Bereich der beruflichen Vorsorge 

kann eine solche Information nur untergeordnete Be-

deutung haben. Gilt eine Vorsorgeeinrichtung als 

professioneller Kunde, so dürfte sie für gewöhnlich 

auf die Information verzichten.  
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Prüfung von Eignung und Angemessenheit 

Beaufsichtigte Finanzdienstleister, die gegenüber 

Privatkunden eine Vermögensverwaltung erbringen, 

müssen dabei eine Angemessenheits- oder Eignungs-

prüfung durchführen (Art. 10 FIDLEG). Der Finanz-

dienstleister hat die Pflicht, sich beim Privatkunden 

zu erkundigen.  

Der beaufsichtigte Vermögensverwalter muss sich 

über die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele so-

wie über die Kenntnisse und Erfahrungen seines Pri-

vatkunden erkundigen (Eignungsprüfung) (Art. 12 

FIDLEG; Art. 16 E-FIDLEV). Die Eignungsprüfung 

wird in der Verordnung weiter präzisiert (siehe Art. 

17 E-FIDLEV).  

Wenn der beaufsichtigte Vermögensverwalter der 

Auffassung ist, dass ein Finanzinstrument für seine 

Privatkunden nicht angemessen oder geeignet ist, so 

rät er ihnen von der Erbringung der Dienstleistung 

ab. Mangelnde Kenntnisse und Erfahrungen können 

dabei durch Aufklärung kompensiert werden. Rei-

chen die erhaltenen Informationen für eine Beurtei-

lung der Angemessenheit oder Eignung eines Finan-

zinstruments nicht aus, so weist der Finanzdienstleis-

ter den Privatkunden vor der Erbringung der Dienst-

leitung darauf hin, dass er die Beurteilung nicht vor-

nehmen kann (Art. 14 FIDLEG). Im Ergebnis darf der 

Finanzdienstleister die Privatkunden auch bei unzu-

reichender Information oder bei Nichteignung des 

Geschäfts beraten, solange er sie entsprechend infor-

miert und sie vor Erbringen der Dienstleistung über 

die fehlende Angemessenheit oder Eignung aufklärt 

und davon abrät (Botschaft FIDLEG/FINIG, BBl 

2015 8959). 

Im Bereich der beruflichen Vorsorge kommt der Eig-

nungsprüfung von Vorsorgeeinrichtungen, die als 

Privatkunden gelten, m.E. nur eine beschränkte Be-

deutung zu, weil die zulässigen Anlagen durch gesetz-

liche Vorschriften eingeschränkt sind. Gleichwohl 

trifft den beaufsichtigten Vermögensverwalter die 

Pflicht zur Durchführung der Eignungsprüfung mit 

allfälligen Konsequenzen für die Durchführung der 

Vermögensverwaltung.  

Kundendokumentation 

Den beaufsichtigten Vermögensverwalter trifft bei 

der Erbringung der Vermögensverwaltungsdienst-

leistungen gegenüber Privatkunden und professio-

nellen Kunden eine Dokumentationspflicht. Ver-

schiedene Informationen und Vereinbarungen sind 

zu dokumentieren (Art. 15 FIDLEG). Die Dokumen-

tationspflicht wird in der Verordnung weiter präzi-

siert (siehe Art. 18 E-FIDLEV). Professionelle Kun-

den können auf die Dokumentation verzichten (Art. 

20 FIDLEG; Art. 22 E-FIDLEV). Die Kundendoku-

mentation muss auf geeignete Weise aufbewahrt wer-

den.  

Die Dokumentationspflicht des beaufsichtigten Ver-

mögensverwalters gilt auch im Bereich der berufli-

chen Vorsorge. Sie besteht zusätzlich zur Dokumen-

tationspflicht nach BVG. Eine Vorsorgeeinrichtung, 

auch wenn sie als professioneller Kunde gilt, wird 

nicht darauf verzichten.  

Vermögensverwaltungsvertrag 

Der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen dem be-

aufsichtigten Vermögensverwalter und dem Kunden 

muss die wichtigen Rechte und Pflichten der Parteien 

enthalten. Dies beinhaltet insbesondere eine Be-

schreibung der Vermögensverwaltungsdienstleistun-

gen, die Arten der Finanzinstrumente, die für den 

Kunden gekauft oder verkauft werden können, sowie 

die verbotenen Finanzinstrumente und Transaktio-

nen (Art. 15 FIDLEG; vgl. Art. 58 Delegierte Verord-

nung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der MiFID II in 

Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an 

Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Aus-

übung ihrer Tätigkeit).  

Im Bereich der beruflichen Vorsorge müssen zusätz-

lich die Anforderungen an den Vermögensverwal-

tungsvertrag nach BVG beachtet werden (doppelte 

Unterstellung, siehe vorne S. 8 ff.). 

Rechenschaft ablegen 

Auf Anfrage des Kunden (Privatkunden und profes-

sionelle Kunden) müssen beaufsichtigte Vermögens-

verwalter die Kundendokumentation zugänglich ma-

chen. Zudem haben beaufsichtigte Vermögensver-

walter ihren Kunden auf Anfrage Rechenschaft abzu-

geben über (1) die vereinbarten und erbrachten Fi-

nanzdienstleistungen, (2) die Zusammensetzung, Be-

wertung und Entwicklung des Portfolios; und (3) die 

mit den Finanzdienstleistungen verbundenen Kosten 

(Art. 16 FIDLEG). Die Rechenschaftspflicht wird in 

der Verordnung weiter präzisiert (siehe Art. 19 E-

FIDLEV). Professionelle Kunden können auf das Er-

fordernis verzichten (Art. 20 FIDLEG; Art. 22 E-

FIDLEV). 

Im Bereich der beruflichen Vorsorge gilt die Rechen-

schaftspflicht des beaufsichtigten Vermögensverwal-

ters ebenfalls. Eine Vorsorgeeinrichtung, auch wenn 

sie als professioneller Kunde gilt, wird nicht darauf 
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verzichten. Allerdings dürfte m.E. der Rechenschafts-

pflicht nach FIDLEG in der beruflichen Vorsorge we-

nig Bedeutung zukommen, weil grundsätzlich weiter-

gehende Berichterstattungspflichten nach BVG be-

stehen.  

Best Execution 

Bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen (Privat-

kunden und professionelle Kunden) müssen Finanz-

dienstleister den Grundsatz von Treu und Glauben 

und das Prinzip der Gleichbehandlung beachten. Sie 

sind zur bestmöglichen Ausführung von Kundenauf-

trägen in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hin-

sicht verpflichtet. Sie müssen eine Weisung über die 

Ausführung von Kundenaufträgen an die Mitarbei-

tenden erlassen (Art. 17, 18 und 20 FIDLEG). Die 

Sorgfalt bei Kundenaufträgen wird in der Verordnung 

weiter präzisiert (siehe Art. 20 und 21 E-FIDLEV). 

Standards für die Bearbeitung von Kundenaufträgen 

werden in Selbstregulierungen wie etwa den Verhal-

tensregeln für Effektenhändler der Schweizerischen 

Bankiervereinigung (SBVg) festgelegt (Botschaft 

FIDLEG/FINIG, BBl 2015 8961). Die Verwendung 

von Finanzinstrumenten von Privatkunden oder pro-

fessionellen Kunden ist nur bei gesonderter vorgängi-

ger Zustimmung (schriftlich oder in Textform) zuläs-

sig. Ungedeckte Geschäfte mit Finanzinstrumenten 

von Privatkunden sind nicht zulässig (Art. 19 

FIDLEG). 

Organisatorische Massnahmen 

Beaufsichtigte Vermögensverwalter stellen durch in-

terne Vorschriften und eine angemessene Betriebsor-

ganisation die Erfüllung der Pflichten aus dem 

FIDLEG sicher (Art. 21 FIDLEG). Im Geltungsbereich 

des FIDLEG können beaufsichtigte Vermögensver-

walter, soweit für sie nicht spezialgesetzliche Bestim-

mungen gelten, die Pflichten wie folgt erfüllen: (1) in-

terne Vorgaben definieren, die ihrer Grösse, Komple-

xität, Rechtsform und den von ihnen angebotenen 

Vermögensverwaltungsdienstleistungen angemessen 

sind und den damit verbundenen Risiken entspre-

chen; (2) Mitarbeiter sorgfältig auswählen und dafür 

sorgen, dass diese die Aus- und Weiterbildung in Be-

zug auf die Verhaltensregeln und die spezifischen 

Sachkenntnisse erhalten, die sie für die Erfüllung ih-

rer konkreten Aufgabe benötigen; und (3) mit den 

Vergütungen an die Mitarbeitenden keine Anreize zur 

Missachtung der gesetzlichen Pflichten oder für schä-

digendes Verhalten gegenüber Kunden schaffen. Um-

fasst eine Geschäftseinheit mehrere Personen, so 

sorgt der beaufsichtigte Vermögensverwalter für eine 

wirksame Überwachung insbesondere durch ange-

messene interne Kontrollen und definiert verbindli-

che Arbeits- und Geschäftsprozesse (Art. 23 E-

FIDLEV). Bei beaufsichtigten Vermögensverwaltern 

sind des Weiteren Corporate Governance, Risikoma-

nagement und interne Kontrollsysteme des Unter-

nehmens auf die Einhaltung der Verhaltensregeln ge-

mäss FIDLEG auszurichten (Botschaft FIDLEG/FI-

NIG, BBl 2015 8963). 

Mitarbeitende 

Beaufsichtigte Vermögensverwalter müssen durch 

interne Vorschriften und eine angemessene Betriebs-

organisation die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten 

sicherstellen (Art. 21 FIDLEG). Die Mitarbeitenden 

von beaufsichtigten Vermögensverwaltern müssen 

über die notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und 

Erfahrungen verfügen (Art. 22 FIDLEG).  

Kundenberater 

Besondere Regeln gelten nach FIDLEG für Kunden-

berater: Kundenberater sind natürliche Personen, 

die im Namen eines beaufsichtigten Vermögensver-

walters oder selbst als bewilligter Vermögensverwal-

ter Vermögensverwaltungsdienstleistungen erbrin-

gen (Art. 3 lit. e FIDLEG). Kundenberater müssen 

über hinreichende Kenntnisse über die geltenden 

Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit 

notwendige Fachwissen verfügen (Art. 6 FIDLEG).  

Kundenberater von inländischen beaufsichtigten 

Vermögensverwaltern, die nicht nach Art. 3 FINMAG 

beaufsichtigt werden, sowie Kundenberater von aus-

ländischen beaufsichtigten Vermögensverwaltern 

dürfen ihre Tätigkeit in der Schweiz erst ausüben, 

wenn sie in einem Beraterregister eingetragen sind. 

Allerdings kann der Bundesrat prudenziell beaufsich-

tigte ausländische Finanzdienstleister von der Regist-

rierungspflicht ausnehmen, wenn sie ihre Dienstleis-

tungen in der Schweiz ausschliesslich gegenüber pro-

fessionellen oder institutionellen Kunden erbringen. 

Die Voraussetzungen für eine Registrierung betreffen 

vor allem ausreichende Kenntnisse, Berufshaft-

pflichtversicherung und Anschuss an eine Ombuds-

stelle (Art. 28 und 29 FIDLEG). Sie werden in der 

Verordnung weiter präzisiert (siehe Art. 31-33 E-

FIDLEV).  

Mitarbeitervergütung 

Es dürfen mit den Vergütungen an die Mitarbeiten-

den keine Anreize zur Missachtung der gesetzlichen 

Pflichten oder für schädigendes Verhalten gegenüber 

Kunden geschaffen werden (Art. 23 E-FIDLEV). 
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Persönliche Geschäfte 

Was die eigenen Mitarbeitenden betrifft, so müssen 

beaufsichtigte Vermögensverwalter Massnahmen 

vorsehen, mit denen verhindert werden kann, dass 

Mitarbeitende Informationen, über die sie nur auf-

grund ihrer Funktion verfügen, missbräuchlich für 

Geschäfte auf eigene Rechnung nutzen. Beaufsich-

tigte Vermögensverwalter haben eine interne Wei-

sung über die erforderlichen Überwachungsmass-

nahmen zu erlassen (Art. 27 FIDLEG). Als Mitarbei-

ter des beaufsichtigten Vermögensverwalters gelten 

auch die Mitglieder des Organs für die Oberleitung, 

Aufsicht und Kontrolle, die Mitglieder des Organs für 

die Geschäftsführung, die unbeschränkt haftenden 

Teilhaber sowie Personen mit vergleichbaren Funkti-

onen (siehe Art. 30 E-FIDLEV). Zusätzlich zu den 

aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu den Mitarbei-

tergeschäften sind strafrechtliche Normen etwa be-

treffend Insider-Dealing zu beachten (Art. 142 und 

154 FinfraG).  

Vermeidung von Interessenkonflikten 

Beaufsichtigte Vermögensverwalter müssen ange-

messene organisatorische Vorkehrungen treffen, um 

Interessenkonflikte, die bei der Erbringung von Ver-

mögensverwaltungsdienstleistungen entstehen kön-

nen, zu vermeiden und die Benachteiligung der Kun-

den durch Interessenkonflikte auszuschliessen. Kann 

eine Benachteiligung der Kunden durch einen Inte-

ressenkonflikt nicht ausgeschlossen werden, so ist 

dies offenzulegen, damit die Kunden beurteilen kön-

nen, ob sie an der Dienstleistung festhalten wollen. 

Solange beaufsichtigte Vermögensverwalter eine be-

stehende Interessenbindung offenlegen, verstossen 

sie grundsätzlich nicht gegen die Vorschriften des 

FIDLEG. Gewisse gravierende Verhaltensweisen wie 

Churning, Front running oder Kursschnitte bleiben 

hingegen stets unzulässig (Art. 25 FIDLEG; Botschaft 

FIDLEG/FINIG, BBl 2015 8965). Die Interessenkon-

flikte und die damit verbundenen Pflichten werden in 

der Verordnung weiter präzisiert (siehe Art. 24-28 E-

FIDLEV).  

Im Bereich der beruflichen Vorsorge müssen zusätz-

lich die Anforderungen nach BVG beachtet werden, 

soweit Abweichungen bestehen (doppelte Unterstel-

lung, siehe vorne S. 9). 

Anreize (Retros) 

Hinsichtlich der Entschädigungen durch Dritte hat 

der Gesetzgeber im Wesentlichen die bundesgericht-

liche Rechtsprechung übernommen: Beaufsichtigte 

Vermögensverwalter dürfen im Zusammenhang mit 

der Erbringung von Vermögensverwaltungsdienst-

leistungen Entschädigungen von Dritten nur anneh-

men, wenn (1) sie die Kunden vorgängig ausdrücklich 

über die Entschädigung informiert haben und diese 

darauf verzichten, oder (2) sie die Entschädigung 

vollumfänglich an die Kunden weitergeben (Art. 26 

FIDLEG). Bei der Entschädigungsregelung der 

FIDLEG handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche 

Regelung mit allenfalls Ausstrahlungswirkung auf die 

zivilrechtliche Beziehung (Botschaft FIDLEG/FINIG, 

BBl 2015 8966). Die Entschädigung durch Dritte wird 

in der Verordnung weiter präzisiert (siehe Art. 29 E-

FIDLEV). 

Im Bereich der beruflichen Vorsorge müssen die wei-

tergehenden Anforderungen nach BVG beachtet wer-

den (Art. 48k BVV 2). Dementsprechend müssen Ret-

rozessionszahlungen grundsätzlich abgeliefert wer-

den (doppelte Unterstellung, siehe vorne S. 11). 

Outsourcing 

Beaufsichtigte Vermögensverwalter können für die 

Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleis-

tungen ausreichend qualifizierte Dritte beiziehen. Sie 

müssen den Dritten sorgfältig auswählen und müssen 

ihn instruieren und überwachen. Sie müssen mit dem 

Dritten einen schriftlichen Dienstleistungsvertrag ab-

schliessen. Beaufsichtigte Vermögensverwalter ha-

ben die Anforderungen an die Delegation nach Spezi-

algesetzen wie etwa das BankG einzuhalten (Art. 23 

FIDLEG). Dritte müssen über die für die Tätigkeit 

notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrun-

gen verfügen (Art. 14 FINIG). Die Übertragung von 

Aufgaben wird in der Verordnung weiter präzisiert 

(Art. 9 E-FINIV). In der Dienstleistungskette bleibt 

der den Auftrag erteilende Dienstleister für die Erfül-

lung der Pflichten (Informations-, Prüfungs-, Doku-

mentations- und Rechenschaftspflichten) verant-

wortlich. Den beauftragten Finanzdienstleister trifft 

unter Umständen eine Überprüfungspflicht (Art. 24 

FIDLEG; Botschaft FIDLEG/FINIG, BBl 2015 8963 

f.).  

Im Bereich der beruflichen Vorsorge können Verwal-

ter von Kollektivvermögen nach FINIG Aufgaben 

Dritten nur dann übertragen, wenn dies im Interesse 

einer sachgerechten Verwaltung liegt (Art. 27 FINIG). 

Es dürfen Anlageentscheide nur an Verwalter von 

Kollektivvermögen delegiert werden, die einer aner-

kannten Aufsicht unterstehen (Art. 32 E-FINIV). Wer 

die Verwaltung von Vermögen einer Vorsorgeeinrich-

tung einem Verwalter von Kollektivvermögen über-
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trägt, bleibt für die Einhaltung der jeweils anwendba-

ren Anlagevorschriften verantwortlich (Art. 27 FI-

NIG).  

Anschluss an Ombudsstelle 

Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen dem 

Kunden und dem beaufsichtigten Vermögensverwal-

ter sollen möglichst im Rahmen eines Vermittlungs-

verfahrens durch eine Ombudsstelle erledigt werden. 

Beaufsichtigte Vermögensverwalter müssen sich spä-

testens mit der Aufnahme ihrer Tätigkeit einer Om-

budsstelle anschliessen. In der Folge sind sie ver-

pflichtet, an einem allfälligen Verfahren teilzuneh-

men. Sie müssen ihre Kunden über die Möglichkeit 

eines Vermittlungsverfahrens durch eine Ombuds-

stelle informieren. Beaufsichtigte Vermögensverwal-

ter, die ihre Pflichten wiederholt verletzen, werden 

von der Ombudsstelle ausgeschossen (Art. 74 und 77 

ff. FIDLEG). Die Ombudsstelle wird in der Verord-

nung weiter präzisiert (siehe Art. 98-101 E-FIDLEV). 

Die Einreichung eines Vermittlungsgesuchs bei einer 

Ombudsstelle schliesst eine Zivilklage nicht aus und 

verhindert eine solche nicht. Sobald eine Schlich-

tungsbehörde, ein Gericht, ein Schiedsgericht oder 

eine Verwaltungsbehörde mit der Sache befasst ist, 

beendet die Ombudsstelle das Verfahren (Art. 76 

FIDLEG).   

Verwaltungs- und strafrechtliche Sanktionen 

Neben möglichen aufsichtsrechtlichen Massnahmen 

der FINMA bestehen strafrechtliche Sanktionsmög-

lichkeiten: Bei einer vorsätzlichen Nichtumsetzung 

der Informations- und Abklärungspflichten droht 

dem beaufsichtigten Vermögensverwalter eine Busse 

bis zu 100'000 Franken (Art. 89 FIDLEG). Allerdings 

gilt die Strafbestimmung des FIDLEG nicht für beauf-

sichtigte Vermögensverwalter nach Art. 3 FINMAG 

und für sie tätige Personen! Diese unterstehen ledig-

lich den Strafbestimmungen des FINMAG (Art. 92 

FIDLEG).  

Zivilrechtliche Haftung 

Es besteht die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Haf-

tung des beaufsichtigten Vermögensverwalters, wenn 

der Kunde durch eine mangelhafte Beratung einen 

Schaden erleidet und die betreffenden Umstände 

nachweisen kann. Dabei hat der Kunde jederzeit An-

spruch auf Herausgabe einer Kopie seines Dossiers 

sowie sämtlicher weiterer ihn betreffender Doku-

mente, die der Vermögensverwalter im Rahmen der 

Geschäftsbeziehung erstellt hat. Kommt der beauf-

sichtigte Vermögensverwalter dem Gesuch auf Her-

ausgabe nicht nach, so kann der Kunde das Gericht 

anrufen (Art. 72 und 73 FIDLEG als zivilrechtliche 

Bestimmungen). Der Kunde kann den Herausgabe-

anspruch im summarischen Verfahren selbstständig 

durchsetzen und ev. auch vollstrecken lassen (Bot-

schaft FIDLEG/FINIG, BBl 2015 8924). Die Heraus-

gabe von Dokumenten wird in der Verordnung weiter 

präzisiert (siehe Art. 97 E-FIDLEV). 

Vertrieb und Vermittler BVG 

Werden externe Personen und Institutionen mit der 

Vermittlung von Vorsorgegeschäften beauftragt, so 

müssen sie beim ersten Kundenkontakt über die Art 

und Herkunft sämtlicher Entschädigungen für ihre 

Vermittlungstätigkeit informieren. Die Art und Weise 

der Entschädigung müssen zwingend in einer schrift-

lichen Vereinbarung geregelt werden, die der Vorsor-

geeinrichtung und dem Arbeitgeber offenzulegen ist. 

Die Bezahlung und die Entgegennahme von zusätzli-

chen volumen-, wachstums- oder schadenabhängi-

gen Entschädigungen ist nicht gestattet (Art. 48k 

BVV 2 basierend auf Art. 53a BVG). Es besteht keine 

Aufsicht über die Vermittler BVG.  

Kollektivversicherte Vorsorge BVG 

  

Rückdeckung durch Versicherungsunter-

nehmen 

Die Vorsorgeeinrichtungen können grundsätzlich 

entscheiden, ob sie die Deckung der Risiken selbst 

übernehmen oder sie ganz oder teilweise einer Versi-

cherungseinrichtung übertragen (Art. 67 BVG). Das 

oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung hat die un-

übertragbare und unentziehbare Aufgabe, über die 

ganze oder teilweise Rückdeckung der Vorsorgeein-

richtung und über den allfälligen Versicherer zu ent-

scheiden (Art. 51a BVG). Über Art und Ausmass der 

Rückdeckung entscheidet das nach den reglementari-

schen Bestimmungen zuständige Organ; es holt vor-

her ein Gutachten des Experten ein (Art. 43 BVV 2).  

Eine Vorsorgeeinrichtung, welche die Risiken selbst 

tragen will, muss über eine Rückdeckung verfügen, 

wenn: (a) der Experte für berufliche Vorsorge dies als 

notwendig erachtet, oder (b) ihr weniger als hundert 

aktive Versicherte angehören, bei Vorsorgeeinrich-

tungen, die nach dem 31. Dezember 2005 errichtet 

worden sind, wenn ihr weniger als dreihundert aktive 

Versicherte angehören (Art. 43 BVV 2).  
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Im Bereich der privatversicherten Vorsorge BVG 

kommen sowohl das VAG als auch das BVG zur An-

wendung. Nachfolgend werden in erster Linie die An-

forderungen nach VAG besprochen. Hinsichtlich der 

Anforderungen nach BVG wird auf die Ausführungen 

zur Vorsorge BVG verwiesen (siehe S. 3 ff.). 

Versicherungseinrichtung BVG 

Risikoträger 

Die Deckung der Risiken kann ganz oder teilweise ei-

nem der Versicherungsaufsicht unterstellten Versi-

cherungsunternehmen oder, unter den vom Bundes-

rat festgesetzten Bedingungen, einer öffentlich-recht-

lichen Versicherungseinrichtung übertragen werden 

(Art. 67 BVG). 

Im Geschäft der beruflichen Vorsorge übernehmen 

regelmässig private Versicherungsunternehmen VAG 

von den Vorsorgeeinrichtungen die Deckung der ver-

sicherungstechnischen (biometrischen) Risiken Al-

ter, Tod und Invalidität ganz oder teilweise. Es kön-

nen sowohl Einzel- als auch Sammeleinrichtungen 

einzelne Risiken (vor allem Invalidität und Tod) oder 

alle Risiken (inkl. Altersrisiko) auf einen Lebensver-

sicherer übertragen. Der Risikotransfer erfolgt über 

einen Kollektivlebensversicherungsvertrag zwischen 

Vorsorge- oder Sammeleinrichtung und Lebensversi-

cherer.  

Mindestkapital des Versicherungsunternehmens 

Für Versicherungsunternehmen, die die Kollektivle-

bensversicherung im Rahmen der beruflichen Vor-

sorge betreiben (A1), beträgt das Mindestkapital CHF 

12 Mio., sofern Vollschutz gewährt wird (Führung 

Sparprozess in der beruflichen Vorsorge, mit Kapital-

schutz, Mindestzinssatz- und Rentenumwandlungs-

satzgarantie) (Art. 7 AVO).  

Rückstellungen 

Es ist mindestens einmal im Jahr zu prüfen, ob die 

versicherungstechnischen Rückstellungen für den 

Teilbestand des Kollektivversicherungsgeschäfts der 

beruflichen Vorsorge ausreichend sind. Wenn die bis-

herigen versicherungstechnischen Rückstellungen 

für den Teilbestand nicht ausreichend sind, so sind 

sie durch zusätzliche versicherungstechnische Rück-

stellungen zu verstärken, bis sie ausreichend sind 

(FINMA-RS 2008/43 Rückstellungen Lebensversi-

cherung, Rz 25 – 32 und Anhang).  

Besonderes gebundenes Vermögen nach VAG 

Die Versicherungsunternehmen, die das Geschäft der 

beruflichen Vorsorge betreiben, müssen für ihre Ver-

pflichtungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge 

ein besonderes gebundenes Vermögen errichten (Art. 

37 VAG und Art. 77 AVO). Versicherungsunterneh-

men dürfen im Unterschied zu autonomen und teil-

autonomen Vorsorgeeinrichtungen zu keiner Zeit 

eine Unterdeckung aufweisen (Art. 74 AVO). Daraus 

ergibt sich, dass auch bei Vorsorgeeinrichtungen mit 

Vollversicherung keine Unterdeckung möglich ist. 

Das besondere gebundene Vermögen dient der Si-

cherstellung der Versicherungsverpflichtungen aus 

dem Geschäft der beruflichen Vorsorge. Es wird 

durch Zuweisung von Vermögenswerten gebildet. 

Diese müssen unbelastet und klar vom übrigen Ver-

mögen des Versicherungsunternehmens separiert 

werden. Es gelten hinsichtlich der zugewiesenen 

Werte strenge Anlagevorschriften (Art. 139 Abs. 2 

AVO und FINMA-RS Rundschreibens 2016/5 Anla-

gerichtlinien – Versicherer).  

Betriebsrechnung 

Es ist für die berufliche Vorsorge eine getrennte Be-

triebsrechnung zu führen, die verschiedene Positio-

nen zwingend aufführen muss. Dazu gehören die 

Werte des gebundenen Vermögens, die Prämien (auf-

geteilt in Spar-, Risiko- und Kostenprämien), die 

nachgewiesenen Abschluss- und Verwaltungskosten, 

die nachgewiesenen Kosten der Vermögensverwal-

tung und Angaben zur Überschussbeteiligung (Art. 37 

VAG).  

Weist die Betriebsrechnung einen Verlust aus, so darf 

für das betreffende Geschäftsjahr keine Überschuss-

beteiligung ausgerichtet werden. Vielmehr ist der 

ausgewiesene Verlust auf das Folgejahr zu übertragen 

und dann für die Ermittlung der Überschussbeteili-

gung zu berücksichtigen (Art. 37 VAG). 

Informationspflichten 

Das Versicherungsunternehmen muss den Versiche-

rungsnehmern innerhalb von fünf Monaten nach 

dem Bilanzstichtag folgende Unterlagen übergeben: 

Betriebsrechnung; nachvollziehbare Abrechnung der 

Überschussbeteiligung; alle weiteren Informationen, 

welche die Versicherungsnehmer zur Erfüllung ihrer 

gesetzlichen Informationspflichten benötigen (Art. 

140 AVO; FINMA-RS 2008/36 Betriebsrechnung be-

rufliche Vorsorge; FINMA-RS 2016/6 Lebensversi-

cherung).  

Versicherungsnehmer und Versicherte 

VAG 

Beim Versicherungsnehmer handelte es sich im Rah-

men der beruflichen Vorsorge BVG um die Vorsorge-
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einrichtung (FINMA-RS 2016/6, Rz 130). Im Rah-

men des Kollektivlebensversicherungsvertrags zwi-

schen dem Versicherer und der Vorsorgeeinrichtung 

gelten die BVG-Versicherten gleichzeitig als versi-

cherte Personen nach VAG.  

Institutsaufsicht VAG 

Ein Versicherungsunternehmen benötigt eine Bewil-

ligung nach VAG, um das Geschäft der Kollektivle-

bensversicherung im Rahmen der beruflichen Vor-

sorge (Versicherungszweig A1) ausüben zu können. 

Die Aufsicht wird durch die FINMA ausgeübt.  

„Rückdeckungsvertrag“ VVG 

Kollektivversicherungsvertrag 

Das Versicherungsunternehmen schliesst mit der 

Vorsorgeeinrichtung einen Vorsorge-Kollektivversi-

cherungsvertrag ab. Dabei wird nur das Versiche-

rungsrisiko (Todesfall- und Invaliditätsrisiko) oder 

im Rahmen einer Vollversicherung auch das Sparen 

versichert. Die Verpflichtungen des Versicherungs-

unternehmens ergeben sich aus dem Versicherungs-

vertrag mit der Vorsorgeeinrichtung. Das Versiche-

rungsunternehmen hat insbesondere bei Todes- und 

Invaliditätsfällen die vereinbarten Leistungen zu er-

bringen (Leistungsgarantie). Dabei geht es oft nicht 

nur um die Übernahme der eigentlichen Schadenfälle 

(z.B. Ausrichtung der gesprochenen Renten), son-

dern auch um die Schadenbeurteilung. Auf den geäuf-

neten Altersguthaben gewährt das Versicherungsun-

ternehmen eine Kapitalgarantie (Nominalwertgaran-

tie) und eine Zinsgarantie (Mindestzinssatz im BVG-

Obligatorium und marktgerechter Zinssatz im 

Überobligatorium). Zusätzlich wird eine Überschuss-

beteiligung gewährt, welche die gesetzliche Mindest-

quote nicht unterschreiten darf (BSK VAG-Pagnon-

cini, Art. 37 Rz 47). 

Vertrag nach VVG 

Der Vertrag zwischen der Vorsorgeeinrichtung und 

dem Lebensversicherer ist in der beruflichen Vor-

sorge der einzige Vertrag, der dem VVG unmittelbar 

untersteht. Dabei wird grundsätzlich von Erstversi-

cherung und nicht von Rückversicherung ausgegan-

gen, weil die Vorsorgeeinrichtung zwar versichert, 

aber nicht der Aufsicht nach VAG untersteht (siehe 

Art. 101 Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 2 VVG). Man spricht in 

diesem Zusammenhang auch von «Rückdeckungs»-

Verträgen.  

 

 

Tarife und AVB 

Bei der Versicherung der beruflichen Vorsorge be-

steht eine präventive Kontrolle der Tarife. Versiche-

rungsunternehmen, welche die Risikodeckung einer 

registrierten Vorsorgeeinrichtung übernehmen wol-

len, haben in ihre Angebote Tarife einzubeziehen, die 

lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Risiken für 

Todesfall und Invalidität abdecken (Art. 68 BVG). Im 

Bereich der weitergehenden Vorsorge ist diese Be-

stimmung nicht anwendbar. Es müssen dem Versi-

cherungsnehmer die Dauer der Gültigkeit der Tarife 

bei Vertragsabschluss klar und transparent mitgeteilt 

werden. Spartarife umfassen Garantiezinssätze, Um-

wandlungssätze sowie Grundlagen für die Über-

nahme von Alters- und Hinterlassenenrenten sowie 

von Invaliden- und Invalidenkinderrenten. Der Risi-

kotarif umfasst u.a. die Versicherung der Anpassung 

von Risikorenten an die Preisentwicklung gemäss 

AHVG. Einen besonderen Fall stellen die Stop Loss-

Verträge dar. Sie versichern die Risiken Tod und In-

validität gegen Überschäden (FINMA-RS 2018/4 Ta-

rifierung – berufliche Vorsorge).  

Die AVB müssen insbesondere die Abfindungswerte 

klar und nachvollziehbar beschreiben. Tarife und 

AVB haben widerspruchsfrei zu sein. Die Tarife und 

AVB sind Bestandteil des technischen Teils des Ge-

schäftsplans und fallen damit in den Zuständigkeits-

bereich des verantwortlichen Aktuars. Die Rück-

kaufsbestimmungen sind im Tarif zu regeln und in 

den AVB zu beschreiben (FINMA-RS 2018/4 Tarifie-

rung – berufliche Vorsorge, Rz 5, 6, 7 und 28). 

Vorsorgerechtliche Anforderungen 

Das Versicherungsunternehmen muss die Angaben 

zur Überschussbeteiligung nach Art. 130 AVO in den 

Vertragsunterlagen in einer für die Versicherungs-

nehmer klaren und verständlichen Weise ausweisen 

(FINMA-RS 2016/6 Lebensversicherung, Rz 137 – 

138).  

Das Versicherungsunternehmen muss wesentliche 

Änderungen eines Versicherungsvertrags mindestens 

sechs Monate, bevor die Änderungen in Kraft treten 

sollen, der andern Vertragspartei schriftlich ankündi-

gen. Die andere Vertragspartei kann den Vertrag 

grundsätzlich unter Einhaltung einer Kündigungs-

frist von 30 Tagen schriftlich auf den Zeitpunkt kün-

digen, auf den die Änderungen in Kraft treten sollen 

(Art. 53f BVG). 

Bei der Auflösung von Verträgen zwischen Versiche-

rungsunternehmen und Vorsorgeeinrichtungen, die 

dem FZG unterstehen, besteht ein Anspruch auf das 
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Deckungskapital, welcher sich nach den Vorgaben 

des BVG bestimmt (Art. 53e BVG). 

Genehmigung AVB/Tarife VAG 

Die FINMA prüft die Tarife und AVB der Kollektiv-

versicherung in einem Genehmigungsverfahren. Be-

troffen ist die Rückdeckung von Risiken der berufli-

chen Vorsorge von Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in 

der Schweiz. Dabei geht es um die Tarife und AVB bei 

der Versicherung von sämtlichen Risiken in der be-

ruflichen Vorsorge (Art. 4 Abs. 2 lit. r VAG; Art. 38 

VAG). 

Risikoversicherung VAG 

Versicherung autonomer Vorsorgeeinrichtungen 

Grundsätzlich tragen autonome Vorsorgeeinrichtun-

gen sämtliche biometrische Risiken (d.h. Alter, Tod 

und Invalidität) allein. Sie führen den Sparprozess 

selbst durch. Es besteht kein Vertrag mit einem Ver-

sicherungsunternehmen. Hingegen können auto-

nome Vorsorgeeinrichtungen bestimmte Höchst-

schäden und kumulierte Risiken mittels eines Versi-

cherungsvertrags mit einem Versicherungsunterneh-

men absichern. Bei der Versicherung einer autono-

men Vorsorgeeinrichtung mit Rückdeckung über-

nimmt das Versicherungsunternehmen für gewöhn-

lich das Risiko von sehr kostenintensiven Einzelereig-

nissen (Excess of Loss-Rückdeckung) oder die Häu-

fung von vielen Schadenfällen innerhalb einer be-

stimmten Periode (Stop-Loss-Rückdeckung). Im Er-

gebnis trägt die Vorsorgeeinrichtung lediglich einen 

Teil des Risikos (Selbstbehalt). Solche Versicherun-

gen werden für gewöhnlich zwecks Absicherung der 

biometrischen Risiken Tod und Invalidität abge-

schlossen.  

Versicherung teilautonomer Vorsorgeeinrichtungen 

Teilautonome Vorsorgeeinrichtungen betreiben den 

Sparprozess autonom und stellen die Altersleistun-

gen selbst sicher. Hingegen delegieren sie den Risi-

koprozess für Tod und Erwerbsunfähigkeit während 

des Erwerbslebens an ein Versicherungsunterneh-

men. Ein Teil der teilautonomen Vorsorgeeinrichtun-

gen kauft zudem mit dem Sparkapital zum Zeitpunkt 

der Pensionierung eines Versicherten bei einem Ver-

sicherungsunternehmen individuelle Altersrenten 

ein und delegiert somit auch das Risiko Alter (d.h. 

Langlebigkeit des Versicherten) an dieses Versiche-

rungsunternehmen (BSK VAG-Pagnoncini, Art. 37 Rz 

36).  

Bei der Versicherung einer teilautonomen Vorsorge-

einrichtung übernimmt das Versicherungsunterneh-

men das versicherungstechnische Risiko Tod und In-

validität regelmässig vollständig. Das Versicherungs-

unternehmen trägt die entsprechenden Leistungsan-

sprüche vollständig. Hingegen bleibt der Sparprozess 

autonom; er wird von der Vorsorgeeinrichtung wei-

terhin selbst sichergestellt. Versicherungsunterneh-

men übernehmen teilweise im Zeitpunkt der Pensio-

nierung eines Versicherten das Sparkapital und wan-

deln dieses in individuelle Altersrenten um. Es über-

nimmt in solchen Fällen auch das Risiko der Langle-

bigkeit von der Vorsorgeeinrichtung (BSK VAG-Pag-

noncini, Art. 37 Rz 42). 

Versicherungsunternehmen, die Risiken in der beruf-

lichen Vorsorge versichern, können diese grundsätz-

lich ganz oder teilweise an einen Rückversicherer 

transferieren. Es gelten die Bestimmungen des VAG.  

Vollversicherung VAG 

Übertragung sämtlicher Risiken 

Vollversicherte Vorsorgeeinrichtungen übertragen 

sämtliche Risiken (auch den Sparprozess) mittels ei-

nes Kollektivversicherungsvertrags auf ein Versiche-

rungsunternehmen. Das Versicherungsunternehmen 

deckt bzw. übernimmt sowohl die Ausrichtung der 

Alters- und Hinterbliebenenleistungen nach erfolgter 

Pensionierung und die Versicherung von Tod und Er-

werbsunfähigkeit im Erwerbsalter (Risikoprozess) 

als auch die Ansammlung und Anlage der Vorsorge-

gelder (Sparprozess ). Alle Risiken (inkl. Altersrisiko) 

werden auf das Versicherungsunternehmen übertra-

gen. Insbesondere Sammelstiftungen führen die Vor-

sorge oftmals nicht autonom durch, sondern schlies-

sen mit einem Lebensversicherungsunternehmen ei-

nen Kollektivversicherungsvertrag ab, der die regle-

mentarischen Verpflichtungen vollständig durch das 

Versicherungsunternehmen abdeckt. Andere Sam-

melstiftungen lassen den paritätischen Organen in 

den angeschlossenen Unternehmen die Wahl, ob sie 

die Kapitalanlagen bei einer Bank oder Anlagestif-

tung tätigen wollen (ASA/SVV, Die berufliche Vor-

sorge im Überblick 2009, S. 19).  

Bei der Vollversicherung VAG betreibt das Versiche-

rungsunternehmen das Geschäft der beruflichen Vor-

sorge anstelle der Vorsorgeeinrichtung und über-

nimmt insbesondere auch die Vorsorgewerte zu Ei-

gentum und bewirtschaftet diese. Eine vollversicherte 

Vorsorgeeinrichtung leitet die Vorsorgebeiträge der 

Versicherten an das Versicherungsunternehmen wei-

ter und baut kein eigenes Vermögen zur Deckung der 
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Leistungsansprüche auf. Es liegt in der Verantwor-

tung des Versicherungsunternehmens, die Vorsorge-

beiträge so zu verwalten und anzulegen, dass die im 

Kollektivversicherungsvertrag zugesicherten Leis-

tungen sichergestellt werden können. Vollversicherte 

Vorsorgeeinrichtungen werden regelmässig von Ver-

sicherungsunternehmen gegründet und geleitet. 

Trotz rechtlicher Eigenständigkeit bestehen starke 

wirtschaftliche, organisatorische und personelle Ver-

flechtungen und Abhängigkeiten. Oftmals nehmen 

die gleichen Personen in Personalunion Führungs-

funktionen im Versicherungsunternehmen und etwa 

in einer Sammeleinrichtung wahr. Die Trennung zwi-

schen Vorsorgeeinrichtung und Versicherungsunter-

nehmen und den entsprechenden Führungsorganen 

besteht nur auf dem Papier. Das Vermögen der jewei-

ligen Vorsorgeeinrichtung liegt beim Versicherungs-

unternehmen. Die Vorsorgeeinrichtung dient de facto 

nur als Durchlaufstation für den Transfer der ent-

sprechenden Vorsorgebeiträge (BSK VAG-Pagnon-

cini, Art. 39 Rz 3). 

Eine Vollversicherung bedeutet für die Versicherten 

eine doppelte Sicherheit. Zunächst besteht eine Vor-

sorgeeinrichtung als Vorsorgeträger BVG. Ihre Tätig-

keit ist gesetzlich geregelt und von Behörden kontrol-

liert. Des Weiteren garantiert das Versicherungsun-

ternehmen für die Sicherheit der Anlagen und für die 

Deckung der versicherungstechnischen Risiken.  

Mindestens Leistungen des BVG-Obligatoriums 

Versicherungsunternehmen, denen das Eigentum an 

den Vermögenswerten der von ihnen errichteten und 

wirtschaftlich oder organisatorisch abhängigen Vor-

sorgeeinrichtungen übertragen wurde (Vollversiche-

rung), haben mindestens die Leistungen der obligato-

rischen beruflichen Vorsorge zu erbringen (Art. 39 

VAG). Es ist somit für ein Versicherungsunterneh-

men nicht zulässig, die Ansammlung und Anlage der 

Vorsorgebeiträge zu übernehmen, das entsprechende 

Risiko aber bei der Vorsorgeeinrichtung zu belassen 

bzw. das Risiko nur begrenzt zu übernehmen und 

nicht alle vom BVG-Obligatorium vorgesehenen Leis-

tungen zu erbringen. Das BVG-Obligatorium umfasst 

insbesondere den Mindestzinssatz (Höhe der Verzin-

sung des Altersguthabens) und den Mindestumwand-

lungssatz (Satz, zu dem das Altersguthaben in eine 

jährliche Altersrente umgewandelt wird).  

Überschussbeteiligung VAG 

Die Versicherungsnehmer haben Anspruch auf Über-

schussanteile nach Massgabe der AVO. Überschuss-

beteiligungen aus Versicherungsverträgen müssen 

grundsätzlich den Sparguthaben der Versicherten 

gutgeschrieben werden (Art. 68a BVG). Die in der be-

ruflichen Vorsorge erzielten Überschüsse müssen im 

Umfang einer Mindestquote an die Vorsorgeeinrich-

tungen weitergegeben werden. Die Grundsätze zur 

Berechnung der Überschussbeteiligung und der Ver-

teilung der ermittelten Überschussbeteiligung erge-

ben sich aus der AVO (Art. 141 - 153 AVO; FINMA-RS 

2016/6, Rz 130 – 144).  

Die Überschussbeteiligung erfolgt zusätzlich zum 

BVG-Mindestzinssatz, welcher bereits eine Mindest-

ausschüttung zugunsten der Versicherten der berufli-

chen Vorsorge gewährleistet. Sie lässt die Versicher-

ten an den die BVG-Mindestverzinsung übersteigen-

den Erträgen partizipieren.  

Die jährliche Ermittlung der Überschusszuweisung 

erfolgt auf der Grundlage der Betriebsrechnung. Da-

bei sind die Erfolgspositionen (Ertrag und Aufwand) 

nach Spar-, Risiko- und Kostenprozess aufzuteilen. 

Dementsprechend wird zwischen Spar-, Risiko- und 

Kostenkomponenten unterschieden. Es sind beson-

dere Fälle zu beachten: Versicherungsverträge, für 

welche die Übertragung des Kapitalanlagerisikos auf 

den Versicherungsnehmer vereinbart worden ist, 

werden für die Ermittlung der Sparkomponente nicht 

berücksichtigt. Reine Stop Loss-Verträge werden für 

die Ermittlung der Risiko- und der Kostenkomponen-

ten nicht berücksichtigt (Art. 142 – 146 AVO).  

Ein Teil der Komponenten wird für die Versiche-

rungsnehmer verwendet (Ausschüttungsquote). Die 

Ausschüttungsquote muss mindestens 90% der Kom-

ponenten umfassen (Mindestquote). Der Rest der 

Überschüsse, d.h. die Überschüsse, welche die Min-

destquote übersteigen, dürfen die Versicherungsun-

ternehmen behalten. Die Ausschüttungsquote wird 

zuerst für die Aufwände im Spar-, Risiko- und Kos-

tenprozess verwendet. Der Gesamtsaldo entspricht 

der Ausschüttungsquote abzüglich der Aufwände im 

Spar-, Risiko- und Kostenprozess. Es besteht ein Ver-

fahren bei positivem Gesamtsaldo und ein Verfahren 

bei negativem Gesamtsaldo. Ein positiver Saldo wird 

u.a. für die Speisung des Überschussfonds verwendet. 

Beim Überschussfonds handelt es sich um eine versi-

cherungstechnische Bilanzposition zur Bereitstellung 

der den Versicherungsnehmern zustehenden Über-

schussanteilen. Die Überschussanteile für die Versi-

cherungsnehmer sind ausschliesslich dem Über-

schussfonds zu entnehmen. Mittel, die dem Über-

schussfonds zugewiesen werden, müssen spätestens 

innert 5 Jahren den Versicherungsnehmern zugeteilt 

werden. Die Zuteilung der Überschussanteile erfolgt 
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nach anerkannten versicherungstechnischen Metho-

den (Art. 147 -153 AVO; FINMA-RS 2016/6, Rz 131 – 

136). 

Vermögensverwaltung VAG 

Anlagevorschriften VAG 

Ein Versicherungsunternehmen, das die Vermögens-

verwaltung im Bereich der beruflichen Vorsorge 

durchführt, muss im Rahmen des gebundenen Ver-

mögens die Anlagevorschriften nach VAG beachten 

(Art. 76 ff. AVO; FINMA-RS 2016/5 Anlagerichtlinien 

– Versicherer). Diese Anforderungen sind zusätzlich 

zu den Anlagevorschriften BVG zu beachten (siehe S. 

8).  

Anreize (Retros) 

Im Bereich der Vermögensverwaltung für Vorsorge-

einrichtungen besteht grundsätzlich keine Möglich-

keit, Retrozessionen anzunehmen. Die aufsichts-

rechtliche Vergütungsregelung des BVG (Art. 48k 

BVV 2) ist anwendbar.  

Keine Anwendung von FINIG und FIDLEG 

Private Versicherungsunternehmen sind dem FINIG 

(Art. 2 FINIG) und (soweit ihre Tätigkeit dem VAG 

untersteht) dem FIDLEG nicht unterstellt (Art. 2 

FIDLEG). 

Auslagerung der Vermögensverwaltung 

VAG 

Die Vermögensverwaltung gilt als wesentliche Versi-

cherungsfunktion im Sinne von Art. 4 VAG. Deren 

Auslagerung durch ein Versicherungsunternehmen 

an einen Vermögensverwalter bedarf einer Geschäfts-

planänderung und muss von der FINMA genehmigt 

werden (Art. 5 Abs. 2 VAG). Mit dem Vermögensver-

waltungsvertrag müssen dem Vermögensverwalter 

die Anforderungen an die Vermögensverwaltung 

nach BVG und VAG überbunden werden.  

Regulierter Vermögensverwalter (neu) 

Wenn ein Versicherungsunternehmen die Verwal-

tung des Vorsorgevermögens der Vorsorgeeinrich-

tung an einen externen Vermögensverwalter dele-

giert, muss es sich bei diesem grundsätzlich um einen 

regulierten Vermögensverwalter handeln. Im Vorder-

grund steht eine Bank, ein Verwalter von Kollektiv-

vermögen FINIG oder ein Vermögensverwalter FI-

NIG. Es kann auf die entsprechenden Ausführungen 

zur Vorsorge BVG verwiesen werden (S. 11 ff.).  

Versicherungsvertrieb und Vermittler VAG 

(neu) 

Versicherungsvermittler VAG 

Vermittler von Versicherungsgeschäften (inkl. Ge-

schäften der beruflichen Vorsorge) unterstehen den 

Bestimmungen des VAG betreffend Versicherungs-

vermittlung (Art. 40 ff. VAG). Diese Vorschriften sind 

zusätzlich zu den Vermittlervorschriften nach BVG zu 

beachten (siehe S. 16) 

Im Vernehmlassungsentwurf des revidierten VAG 

von 2018 (Art. 40 – 46 E-VAG) sind neue Anforde-

rungen an die Versicherungsvermittler enthalten. 

Insbesondere müssen ungebundene Versicherungs-

vermittler ihre Entschädigung offenlegen und es gel-

ten besondere Vorschriften betreffend Retrozessio-

nen.   

Erleichterungen bei Rechtsdurchsetzung 

Versicherungsnehmer haben gemäss revidiertem 

VAG jederzeit Anspruch auf Herausgabe von Doku-

menten im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit dem 

Versicherungsvermittler und dem Versicherungsun-

ternehmen (Art. 80 E-VAG). 

Versicherungspolicen 3a 

  

Gebundene Vorsorge 

Bestimmte Vorsorgeformen sind der beruflichen Vor-

sorge gleichgestellt. Dabei handelt es sich um aner-

kannte Vorsorgeformen von Arbeitnehmern und 

Selbständigerwerbenden, die ausschliesslich und un-

widerruflich der beruflichen Vorsorge dienen (Art. 82 

BVG). Es kann zwischen Versicherungspolicen 3a, 

Vorsorgekonten 3a und Risiko-Versicherungspolicen 

3a unterschieden werden.  

Gebundene Vorsorgeversicherung 3a 

Bei der gebundenen Vorsorgeversicherung 3a handelt 

es sich um eine freiwillige Versicherung zu Vorsorge-

zwecken mit Sparteil, die in einem jährlich begrenz-

ten Betrag zulässig ist und steuerlich begünstigt wird. 

Gebundene Vorsorgeversicherungen sind Kapital- 

und Rentenversicherungen auf den Erlebens-, Invali-

ditäts- oder Todesfall, einschliesslich allfälliger Zu-

satzversicherungen für Unfalltod oder Invalidität, die 

(a) mit einer unterstellungspflichtigen Versiche-

rungseinrichtung abgeschlossen werden und (b) aus-

schliesslich und unwiderruflich der Vorsorge dienen 
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(Art. 1 BVV 3). Die Finanzierung der 3a-Vorsorge er-

folgt ausschliesslich durch freiwillig geleistete 3a-Bei-

träge. 

Wie die Beiträge an die berufliche Vorsorge enthalten 

auch die Beiträge an die gebundene Vorsorgeversi-

cherung 3a einen Risiko-, Spar- und Kostenteil. Dem-

entsprechend umfasst die Aufgabenstellung des Ver-

sicherungsunternehmens auch bei 3a die Prozesse 

Sparen, Risiko und Kosten.  

Versicherungseinrichtung 3a 

Die gebundene Vorsorgeversicherung kann mit ei-

nem der Versicherungsaufsicht unterstellten Versi-

cherungsunternehmen oder mit einer öffentlich-

rechtlichen Versicherungseinrichtung nach Art. 67 

BVG abgeschlossen werden (Art. 1 BVV 3). Das Versi-

cherungsunternehmen VAG benötigt im Regelfall 

eine Bewilligung A2 im Bereich der anteilgebundenen 

Lebensversicherung.   

Vorsorgenehmer und begünstige Personen 

3a 

Vorsorgenehmer 3a 

Beim Vorsorgenehmer 3a handelt es sich um einen 

Versicherungsnehmer als Partei eines Versicherungs-

vertrags, der für gewöhnlich mit einem privaten Ver-

sicherungsunternehmen abgeschlossen wird. Vorsor-

geverträge für anerkannte Formen der gebundenen 

Selbstvorsorge können ausschliesslich von Personen 

abgeschlossen werden, die ein der AHV/IV-Pflicht 

unterliegendes Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkom-

men erzielen. Den Nachweis der Erwerbstätigkeit hat 

der Vorsorgenehmer jährlich zu erbringen (ESTV-

Kreisschreiben Nr. 18, S. 2 f.).  

Begünstigte Personen 3a 

Folgende Personen sind als Begünstigte zugelassen 

(Art. 2 BVV 3): (a) im Erlebensfall der Vorsorgeneh-

mer; und (b) nach dessen Ableben die folgenden Per-

sonen in nachfolgender Reihenfolge: (1) überleben-

der Ehegatte oder überlebender eingetragener Part-

ner; (2) direkte Nachkommen sowie gewisse andere 

nahestehende natürliche Personen; (3) Eltern; (4) 

Geschwister; (5) übrige Erben. Der Vorsorgenehmer 

kann die Reihenfolge der Begünstigten in einem be-

schränkten Umfang ändern und deren Ansprüche nä-

her bezeichnen.  

Institutsaufsicht 3a 

Ein Versicherungsunternehmen benötigt eine Bewil-

ligung nach VAG, um das Geschäft der gebundenen 

Vorsorgeversicherung ausüben zu können. Die Auf-

sicht wird durch die FINMA ausgeübt.  

Versicherungsvertrag 3a 

Lebensversicherungsvertrag 

Das Versicherungsunternehmen schliesst mit dem 

Vorsorgenehmer einen individuellen Lebensversi-

cherungsvertrag 3a ab. Dabei wird das Versiche-

rungsrisiko (Todesfall- und Invaliditätsrisiko) versi-

chert und das Vorsorgesparen durchgeführt.  

Versicherungsverträge der gebundenen Vorsorge 3a 

unterstehen massgeblich dem VVG. Fehlen relevante 

statutarische und reglementarische Bestimmungen 

der Vorsorgeeinrichtung, gelangen analogieweise die 

entsprechenden Normen des VVG zur Anwendung 

(BGE 130 V 9 E 2.1 mit Hinweisen). 

Tarife, Abfindungswerte und AVB 

Es bestehen für die Lebensversicherung verschiedene 

Vorschriften betreffend Tarifierung, Abfindungs-

werte, Überschussbeteiligung und anteilgebundene 

Lebensversicherung (Art. 120 ff. AVO; FINMA-RS 

2016/6).  

Die AVB müssen den zwingenden VVG-Bestimmun-

gen entsprechen und zudem die erforderlichen vor-

sorgerelevanten Regelungen enthalten.  

Genehmigung Abfindungswerte/Vertrags-

modell 3a 

Genehmigung durch FINMA 

Die Abfindungswerte der Versicherungspolicen 3a 

sind der FINMA vor ihrer Verwendung zur Genehmi-

gung vorzulegen (Art. 127 AVO). Zur Genehmigung 

der Abfindungswerte sind der FINMA die zur Beur-

teilung erforderlichen Tarifvorlagen und die AVB ein-

zureichen. Die FINMA kann sich für die Genehmi-

gung auf einen Bericht des verantwortlichen Aktuars 

stützen (Art. 127 AVO; FINMA-RS 2016/6, Rz 3, 63 

und 64). Die FINMA wird grundsätzlich erst verfü-

gen, nachdem die ESTV das Vertragsmodell für die 

freie Vorsorgeversicherung geprüft und genehmigt 

hat (siehe nachfolgend). 

Dagegen bilden die Tarife und AVB von Versiche-

rungsprodukten 3a nicht Teil des Geschäftsplans im 

Sinne von Art. 4 Abs. 2 lit. r VAG. Diese müssen somit 

nicht von der FINMA genehmigt werden.  

Genehmigung durch ESTV 

Vertragsmodelle für die gebundene Vorsorgeversi-

cherung 3a sind der ESTV einzureichen. Diese prüft 
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dann, ob Form und Inhalt den gesetzlichen Vorschrif-

ten entsprechen und teilt das Ergebnis mit (Art. 1 

BVV 3). Es sind der ESTV folgende Unterlagen einzu-

reichen: Produktebeschrieb, evtl. Tarifeingabe, Allge-

meine und evtl. Besondere Versicherungsbedingun-

gen sowie Musterpolice im Doppel (ESTV-Kreis-

schreiben Nr. 18, S. 2). Ohne ESTV-Genehmigung ist 

der steuerliche Abzug für die erfolgten Einzahlungen 

unzulässig.   

Die Bezeichnung «gebundene Vorsorgeversiche-

rung» darf nur für Vertragsmodelle verwendet wer-

den, die von der ESTV genehmigt worden sind 

(ESTV-Kreisschreiben Nr. 18, S. 2).  

Steuerbegünstigung 3a 

Steuerbegünstigung 

Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können 

nach Art. 33 DBG i.V.m. Art. 7 BVV 3 ihre Beiträge an 

anerkannte Vorsorgeformen in begrenztem Umfang 

steuerlich zum Abzug bringen. Die Begrenzung der 

Abzugsfähigkeit ergibt sich aus Art. 7 BVV 3.  

Ein Vorsorgenehmer kann mit mehreren Bankstif-

tungen oder Versicherungseinrichtung jeweils meh-

rere Vorsorgeverträge abschliessen. Für jedes Vorsor-

gekonto bzw. für jede Vorsorgepolice muss ein sepa-

rater Vorsorgevertrag abgeschlossen werden. Die Ge-

samtsumme der Einzahlungen pro Jahr darf den Ma-

ximalbetrag nach Art. 7 BVV 3 nicht übersteigen 

(ESTV-Kreisschreiben Nr. 18, S. 4). 

Folgen unzulässiger Einzahlungen 

Auf Vorsorgeversicherungen 3a können nicht höhere 

Beiträge einbezahlt werden, als ein Abzug nach Art. 7 

BVV 3 zulässig ist. Sind überhöhte Einzahlungen vor-

genommen worden, fordert die Veranlagungsbe-

hörde den Steuerpflichtigen auf, eine Rückerstattung 

der zu viel einbezahlten Beträge durch den Vorsorge-

träger zu veranlassen. Bei Säule-3a-Versicherungspo-

licen kann nur der Sparteil an der Gesamtprämie zu-

rückerstattet werden (ESTV-Kreisschreiben Nr. 18, S. 

10). 

Besteuerung der Leistungen 

Kapitalleistungen aus anerkannten Formen der ge-

bundenen Selbstvorsorge werden gemäss Art. 22 

i.V.m. Art. 38 DBG gesondert besteuert. Sie unterlie-

gen einer vollen Jahressteuer. Sie werden zu einem 

Fünftel der Tarife nach Art. 36 DBG berechnet. Bei 

Auflösung des Vorsorgeverhältnisses entsteht die 

Verrechnungssteuerforderung. Die Erträge der Gut-

haben unterliegen fortan der Verrechnungssteuer 

nach Art. 4 VStG (ESTV-Kreisschreiben Nr. 18, S. 7). 

Risikoversicherung 3a 

Die 3a Vorsorge beinhaltet eine minimale Risikover-

sicherung für den Invaliditäts- oder Todesfall. Zu-

sätzlich können Zusatzversicherungen für Unfalltod 

oder Invalidität abgeschlossen werden.  

Versicherungsunternehmen, die Risiken in der beruf-

lichen Vorsorge versichern, können diese grundsätz-

lich ganz oder teilweise an einen Rückversicherer 

transferieren. Es gelten die Bestimmungen des VAG.  

Vorsorgesparen und Auszahlung 3a 

Vorsorgesparen 

Bei der gebundenen Vorsorgeversicherung 3a handelt 

es sich regelmässig um eine qualifizierte Lebensversi-

cherung, bei der der Vorsorgenehmer ein Anlageri-

siko trägt. Das Sparen 3a erfolgt dabei im Rahmen ei-

ner anteilgebundenen Lebensversicherung. Dabei 

liegt das Anlagerisiko beim Vorsorgenehmer.  

Ordentliche Auszahlung 

Die Altersleistungen dürfen frühestens 5 Jahre vor 

dem ordentlichen Rentenalter der AHV ausgerichtet 

werden. Sie werden bei Erreichen des ordentlichen 

Rentenalters der AHV fällig. Der Bezug kann bis 

höchstens 5 Jahre nach Erreichen des ordentlichen 

Rentenalters der AHV aufgeschoben werden, wenn 

der Vorsorgenehmer nachweist, dass er weiterhin er-

werbstätig ist (Art. 3 BVV 3).  

Vorzeitige Auszahlung 

Eine vorzeitige Ausrichtung der Altersleistungen ist 

aus verschiedenen Gründen zulässig, z.B. bei der Ver-

wendung für den Einkauf in die berufliche Vorsorge, 

beim Erwerb von Wohneigentum zum Eigenbedarf 

etc. (Art. 3 BVV 3; ESTV-Kreisschreiben Nr. 18, S. 7 

ff.). 

Auszahlung im Todesfall 

Um die gegenwärtige Unsicherheit im Verhältnis zwi-

schen Vorsorgerecht und Erbrecht zu vermeiden, 

nimmt der Bundesrat bei der geplanten Änderung des 

Erbrechts eine klare Trennung zwischen beruflicher 

Vorsorge und Erbrecht vor. Dabei wird hinsichtlich 

der Guthaben der Säule 3a dem Vorsorgerecht ein-

deutig Vorrang eingeräumt. Damit gehören die Gut-

haben der Säule 3a bei einem Versicherungsunter-

nehmen nach wie vor nicht zur Erbmasse (Botschaft 

Erbrecht, BBl 2018 5855). Es soll folgende Bestim-

mung in das BVG aufgenommen werden (Art. 82 Abs. 

4 E-BVG): «Die aus einer anerkannten Vorsorge-

form Begünstigten haben einen eigenen Anspruch 
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auf die ihnen daraus zugewiesene Leistung. Die Ver-

sicherungseinrichtung […] zahlt diese den Begüns-

tigten aus.»   

Vermögensverwaltung 3a 

Anlagevorschriften 

Die BVV 3 enthält für die gebundene Vorsorgeversi-

cherung keine besonderen Anforderungen an die Ver-

mögensverwaltung. Es gelten die Anlagevorschriften 

nach VAG und m.E. grundsätzlich auch nach BVG 

(siehe S. 21). 

Anreize (Retros) 

Bei den Versicherungspolicen 3a kann man sich die 

Frage stellen, ob Versicherungsnehmer vom Versi-

cherungsunternehmen erhaltene Retrozessionen 

(ohne abweichende Vereinbarung) herausverlangen 

könnten. Die Rechtslage ist m.E. unklar. Ein entspre-

chender privatrechtlicher Anspruch müsste allenfalls 

dann bejaht werden, wenn der anteilgebundene Le-

bensversicherungsvertrag als gemischter Vertrag, 

d.h. als Versicherungsvertrag und Vermögensverwal-

tungsauftrag betrachtet würde, sodass Art. 400 OR 

analog zur Anwendung käme.  

Keine Anwendung von FINIG und FIDLEG 

Private Versicherungsunternehmen sind dem FINIG 

(Art. 2 FINIG) und (soweit ihre Tätigkeit dem VAG 

untersteht) dem FIDLEG nicht unterstellt (Art. 2 

FIDLEG). 

Auslagerung der Vermögensverwaltung 3a 

Die Vermögensverwaltung, wenn sie von einem Ver-

sicherungsunternehmen durchgeführt wird, gilt als 

wesentliche Versicherungsfunktion im Sinne von Art. 

4 VAG. Deren Auslagerung an einen Vermögensver-

walter bedarf einer Geschäftsplanänderung und muss 

von der FINMA genehmigt werden (Art. 5 Abs. 2 

VAG). Mit dem Vermögensverwaltungsvertrag müs-

sen dem Vermögensverwalter die Anforderungen an 

die Vermögensverwaltung nach VAG und allenfalls 

BVG überbunden werden. 

Regulierter Vermögensverwalter (neu) 

Bei der Auslagerung der Vermögensverwaltung eines 

3a-Portfolios durch ein Versicherungsunternehmen 

an einen externen Vermögensverwalter muss es sich 

bei diesem grundsätzlich um einen regulierten Ver-

mögensverwalter handeln. Im Vordergrund steht 

eine Bank, ein Verwalter von Kollektivvermögen FI-

NIG oder ein Vermögensverwalter FINIG. Es kann 

auf die entsprechenden Ausführungen zur Vorsorge 

BVG verwiesen werden (S. 11). 

Versicherungsvertrieb und Vermittler 3a 

(neu) 

Vermittlung nach VAG 

Die Vermittler der gebundenen Vorsorgeversiche-

rung 3a müssen die relevanten Bestimmungen nach 

VAG (Art. 40 ff. VAG) beachten. 

Anforderungen an Versicherungsvermittler 

Im Vernehmlassungsentwurf des revidierten VAG 

von 2018 (Art. 40 – 46 E-VAG) sind neue Anforde-

rungen an die Versicherungsvermittler enthalten. 

Insbesondere müssen ungebundene Versicherungs-

vermittler ihre Entschädigung offenlegen und es gel-

ten besondere Vorschriften betreffend Retrozessio-

nen.   

Kein Fondsvertrieb KAG 

Der Verkauf und Vertrieb von fondsanteilgebunde-

nen Lebensversicherungen stellt kein Vertrieb nach 

KAG dar (vgl. FINMA-RS 2013/9). Es liegt begrifflich 

kein Fondsvertrieb vor. Beim Geschäft der fondsan-

teilgebundenen Lebensversicherung müssen die Ver-

sicherungsnehmer immerhin nach KAG über die 

Fondsprodukte informiert werden. Dementspre-

chend muss sichergestellt werden, dass die Versiche-

rungsnehmer vor Abschluss bzw. Anpassung des Ver-

sicherungsvertrags Zugang zu den Fondsunterlagen 

(insbesondere Prospekt, wesentliche Informationen, 

vereinfachter Prospekt) erhalten (FINMA-RS 

2016/6, Rz 158).  

Vertriebsanforderungen 

Im Vernehmlassungsentwurf des revidierten VAG 

von 2018 (Art. 39a – 39i und Art. 80 – 81 E-VAG) 

sind besondere Anforderungen an den Vertrieb von 

qualifizierten Lebensversicherungsprodukten (ver-

gleichbar mit Finanzprodukten nach FIDLEG) ent-

halten. Vorgesehen sind insbesondere ein Basisinfor-

mationsblatt, weitere Informationspflichten, Anfor-

derungen an die Werbung, eine Angemessenheits-

prüfung, Anforderungen an die Dokumentation und 

Rechenschaft und die Vermeidung von Interessen-

konflikten. 

Erleichterungen bei Rechtsdurchsetzung 

Vorsorgenehmer werden als Versicherungsnehmer 

VAG jederzeit Anspruch auf Herausgabe von Doku-

menten im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit dem 

Versicherungsvermittler und dem Versicherungsun-

ternehmen haben (Art. 80 E-VAG). 
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Vorsorgekonten 3a 

  

Gebundenes Vorsorgesparen 3a 

Bei der gebundenen Vorsorgevereinbarung 3a han-

delt es sich um freiwilliges Sparen zu Vorsorgezwe-

cken, das in einem jährlich begrenzten Betrag zuläs-

sig ist und steuerlich begünstigt wird (siehe hinten S. 

26). Gebundene Vorsorgevereinbarungen 3a sind be-

sondere Sparverträge, die mit Bankstiftungen abge-

schlossen werden und ausschliesslich und unwider-

ruflich der Vorsorge dienen. Sie können durch eine 

Risiko-Vorsorgeversicherung ergänzt werden (siehe 

hinten, S. 28 ff.). Die Finanzierung der 3a-Vorsorge 

erfolgt ausschliesslich durch freiwillig geleistete 3a-

Beiträge. 

Die 3a-Beiträge im Rahmen der gebundenen Vorsor-

gevereinbarung enthalten einen Spar- und Kostenteil. 

Dementsprechend umfasst die Aufgabenstellung der 

Bankstiftung die Prozesse Sparen und Kosten.  

Säule 3a Stiftung (Bankstiftung) 

Eine Bankstiftung im Sinne von Art. 1 BVV 3 muss im 

Hinblick auf die steuerliche Abzugsberechtigung der 

3a-Beiträge von einer dem Bankengesetz unterstell-

ten Bank gegründet werden. Die Gründerbank kann 

unter Vorbehalt gewisser Einschränkungen die Mit-

glieder des Stiftungsrats bestimmen sowie den Stif-

tungsrat vertreten. Mindestens ein Mitglied des Stif-

tungsrats darf nicht der Gründerbank angehören. Er 

darf weder in der Geschäftsführung noch in der Ver-

mögensverwaltung der Stiftung tätig sein. Dieses Mit-

glied darf auch nicht an der Gründerbank oder an 

dem mit der Geschäftsführung oder Vermögensver-

waltung betrauten Unternehmen wirtschaftlich be-

rechtigt sein. Dieses Mitglied wird vom Stiftungsrat 

gewährt. Die Geschäftsführung und die Vermögens-

verwaltung kann (aber muss nicht) von der Gründer-

bank durchgeführt werden (Weisungen OAK BV zu 

Säule 3a Stiftungen und Freizügigkeitsstiftungen, S. 3 

und 5).  

Es besteht in der Organisation einer Bankstiftung er-

heblicher Gestaltungsspielraum. Deshalb muss die 

konkrete Ausgestaltung des Modells (insbesondere 

Geschäftsführung, Vermögensverwaltung, Zusam-

mensetzung des Stiftungsrats, Wahlverfahren) klar 

aus den rechtlichen Grundlagen der Stiftung (Ur-

kunde, Reglemente) hervorgehen.  

Vorsorgenehmer und begünstigte Perso-

nen 3a 

Vorsorgenehmer 3a 

Vorsorgeverträge für anerkannte Formen der gebun-

denen Selbstvorsorge können ausschliesslich von 

Personen abgeschlossen werden, die ein der AHV/IV-

Pflicht unterliegendes Erwerbs- oder Erwerbsersatz-

einkommen erzielen. Den Nachweis der Erwerbstä-

tigkeit hat der Vorsorgenehmer jährlich zu erbringen 

(ESTV-Kreisschreiben Nr. 18, S. 2 f.).  

Begünstigte Personen 3a 

Folgende Personen sind als Begünstigte zugelassen 

(Art. 2 BVV 3): (a) im Erlebensfall der Vorsorgeneh-

mer; und (b) nach dessen Ableben die folgenden Per-

sonen in nachfolgender Reihenfolge: (1) überleben-

der Ehegatte oder überlebender eingetragener Part-

ner; (2) direkte Nachkommen sowie gewisse andere 

nahestehende natürliche Personen; (3) Eltern; (4) 

Geschwister; (5) übrige Erben. Der Vorsorgenehmer 

kann die Reihenfolge der Begünstigten in einem be-

schränkten Umfang ändern und deren Ansprüche nä-

her bezeichnen.  

Institutsaufsicht 3a  

Bankstiftungen werden im Rahmen der gebundenen 

Vorsorgevereinbarungen 3a von den kantonalen Auf-

sichtsbehörden BVG beaufsichtigt (Weisungen OAK 

BV zu Säule 3a Stiftungen und Freizügigkeitsstiftun-

gen, S. 5). 

Vorsorgevereinbarung bzw. –reglement 3a 

Die Bankstiftung schliesst mit dem Vorsorgenehmer 

einen Vorsorgesparvertrag 3a ab. Dabei wird das Vor-

sorgesparen und die damit verbundene Vermögens-

verwaltung vereinbart. Die vertragliche Regelung ist 

regelmässig in einem Reglement enthalten.  

Genehmigung Vereinbarung/Vertragsmo-

dell 3a 

Genehmigung durch kantonale Aufsichtsbehörde 

Für die gebundenen Vorsorgevereinbarungen 3a mit 

Bankstiftungen sind die kantonalen Stiftungsauf-

sichtsbehörden zuständig. Es ist Aufgabe dieser Auf-

sichtsbehörden, im Rahmen der Prüfung der statuta-

rischen und reglementarischen Bestimmungen nach 

Art. 62 BVG für die nötige Klarheit zu sorgen (Wei-

sungen OAK BV zu Säule 3a Stiftungen und Freizü-

gigkeitsstiftungen, S. 5).  

Zum Zeitpunkt der Gründung der Stiftung werden die 

Stiftungsurkunde und das Reglement geprüft. Die 
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Stiftung darf die Geschäftstätigkeit erst aufnehmen, 

nachdem die Stiftungsurkunde und das Reglement 

von der Aufsichtsbehörde per Verfügung genehmigt 

worden sind. Die Verfügung wird grundsätzlich erst 

erlassen, nachdem die ESTV das Vertragsmodell der 

gebundenen Vorsorgevereinbarung genehmigt hat 

(siehe nachfolgend). Wenn das Reglement von der 

Stiftung nachträglich (rechtsgültig) geändert wird, 

erfolgt lediglich noch eine Prüfung durch die Auf-

sichtsbehörde, ob die Änderungen den gesetzlichen 

Vorschriften entsprechen. Die Aufsichtsbehörde 

kann falls erforderlich eine Anpassung des Regle-

ments verlangen.   

Genehmigung durch ESTV 

Vertragsmodelle für das gebundene Vorsorgesparen 

3a sind der ESTV einzureichen. Diese prüft dann, ob 

Form und Inhalt den gesetzlichen Vorschriften ent-

sprechen und teilt das Ergebnis mit (Art. 1 BVV 3). Es 

sind der ESTV folgende Unterlagen einzureichen: 

SHAB-Auszug, Stiftungsurkunde, Reglement und 

Vorsorgevereinbarung im Doppel (ESTV-Kreis-

schreiben Nr. 18, S. 2). 

Die Bezeichnung «gebundene Vorsorgevereinba-

rung» darf nur für Vertragsmodelle verwendet wer-

den, die von der ESTV genehmigt worden sind 

(ESTV-Kreisschreiben Nr. 18, S. 2). 

Steuerbegünstigung 3a 

Steuerbegünstigung 

Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können 

nach Art. 33 DBG i.V.m. Art. 7 BVV 3 ihre Beiträge an 

anerkannte Vorsorgeformen in begrenztem Umfang 

steuerlich zum Abzug bringen. Die Begrenzung der 

Abzugsfähigkeit ergibt sich aus Art. 7 BVV 3. Die Be-

grenzung umfasst auch allfällige Beiträge an eine er-

gänzende Risiko-Vorsorgeversicherung (ESTV-Kreis-

schreiben Nr. 18, S. 3). 

Ein Vorsorgenehmer kann mit mehreren Bankstif-

tungen oder Versicherungseinrichtung jeweils meh-

rere Vorsorgeverträge abschliessen. Für jedes Vorsor-

gekonto bzw. für jede Vorsorgepolice muss ein sepa-

rater Vorsorgevertrag abgeschlossen werden. Die Ge-

samtsumme der Einzahlungen pro Jahr darf den Ma-

ximalbetrag nach Art. 7 BVV 3 nicht übersteigen 

(ESTV-Kreisschreiben Nr. 18, S. 4). 

Folgen unzulässiger Einzahlungen 

Auf Vorsorgekonten 3a können nicht höhere Beiträge 

einbezahlt werden, als ein Abzug nach Art. 7 BVV 3 

zulässig ist. Sind überhöhte Einzahlungen vorgenom-

men worden, fordert die Veranlagungsbehörde den 

Steuerpflichtigen auf, eine Rückerstattung der zu viel 

einbezahlten Beträge durch den Vorsorgeträger zu 

veranlassen (ESTV-Kreisschreiben Nr. 18, S. 10). 

Besteuerung der Leistungen bei Auszahlung 

Kapitalleistungen aus anerkannten Formen der ge-

bundenen Selbstvorsorge werden gemäss Art. 22 

i.V.m. Art. 38 DBG gesondert besteuert. Sie unterlie-

gen einer vollen Jahressteuer. Sie werden zu einem 

Fünftel der Tarife nach Art. 36 DBG berechnet. Bei 

Auflösung des Vorsorgeverhältnisses entsteht die 

Verrechnungssteuerforderung. Die Erträge der Gut-

haben unterliegen fortan der Verrechnungssteuer 

nach Art. 4 VStG (ESTV-Kreisschreiben Nr. 18, S. 7). 

Vorsorgesparen und Auszahlung 3a 

Vorsorgesparen 

Das Vorsorgesparen 3a erfolgt über eine registrierte 

Bankstiftung. Es kann sich um ein Vorsorgekonto als 

Spareinlage (Kontolösung) bei einer Bank oder als 

Anlage in der Form der anlagegebundenen Sparlö-

sung (Wertschriftensparen) durch Vermittlung einer 

Bank handeln (siehe Vermögensverwaltung hinten, S. 

27).   

Ordentliche Auszahlung 

Die Altersleistungen dürfen frühestens 5 Jahre vor 

dem ordentlichen Rentenalter der AHV ausgerichtet 

werden. Sie werden bei Erreichen des ordentlichen 

Rentenalters der AHV fällig. Der Bezug kann bis 

höchstens 5 Jahre nach Erreichen des ordentlichen 

Rentenalters der AHV aufgeschoben werden, wenn 

der Vorsorgenehmer nachweist, dass er weiterhin er-

werbstätig ist (Art. 3 BVV 3).  

Vorzeitige Auszahlung 

Eine vorzeitige Ausrichtung der Altersleistungen ist 

aus verschiedenen Gründen zulässig, z.B. Verwen-

dung für den Einkauf in die berufliche Vorsorge, beim 

Erwerb von Wohneigentum zum Eigenbedarf etc. 

(Art. 3 BVV 3). 

Auszahlung im Todesfall 

Um die gegenwärtige Unsicherheit im Verhältnis zwi-

schen Vorsorgerecht und Erbrecht zu vermeiden, 

nimmt der Bundesrat bei der geplanten Änderung des 

Erbrechts eine klare Trennung zwischen beruflicher 

Vorsorge und Erbrecht vor. Dabei wird hinsichtlich 

der Guthaben der Säule 3a dem Vorsorgerecht ein-

deutig Vorrang eingeräumt. Damit gehören die Gut-

haben der Säule 3a bei einer Bankstiftung nach wie 

vor nicht zur Erbmasse (Botschaft Erbrecht, 5855). 
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Es soll folgende Bestimmung in das BVG aufgenom-

men werden (Art. 82 Abs. 4 E-BVG). «Die aus einer 

anerkannten Vorsorgeform Begünstigten haben ei-

nen eigenen Anspruch auf die ihnen daraus zugewie-

sene Leistung. Die […] Bankstifung zahlt diese den 

Begünstigten aus.»   

Vermögensverwaltung 3a 

Vorschriften nach BVV 3 

Die Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung 

sind als Spareinlagen (Kontolösung) bei einer Bank 

oder bei Anlagen in der Form der anlagegebundenen 

Sparlösung (Wertschriftensparen) durch Vermittler 

einer Bank anzulegen (Art. 5 BVV  3). Gelder, welche 

die Bankstiftung (kollektiv) im eigenen Namen an-

legt, gelten als Spareinlagen jedes einzelnen Vorsor-

genehmers im Sinne des BankG (Art. 5 BVV 3). Für 

die Anlagen der Gelder der gebundenen Vorsorgever-

einbarung wird beim Wertschriftensparen sinnge-

mäss auf die Anlagevorschriften bei der beruflichen 

Vorsorge verwiesen, nämlich auf die Art. 49 – 58 BVV 

2. Abweichend davon ist es zulässig, vollständig in ein 

kapitalerhaltendes Produkt oder eine Obligation gu-

ter Bonität zu investieren (Art. 5 BVV 3). 

Anreize (Retros) 

Vorsorgenehmer können von der Bankstiftung erhal-

tene Retrozessionen (ohne abweichende Vereinba-

rung) grundsätzlich auf der Grundlage des Auftrags-

rechts (Art. 400 OR) herausverlangen; es liegt ein 

Auftrag zur Vermögensverwaltung vor.  

Interessenkonflikte 

Die mit der Geschäftsführung oder Vermögensver-

waltung betrauten externen Personen oder die wirt-

schaftlich Berechtigten von mit diesen Aufgaben be-

trauten Personen dürfen im obersten Organ der Ein-

richtung vertreten sein. Die Situation ist bei einer 

Säule 3a Stiftung eine andere als bei einer Vorsorge-

einrichtung. Eine Säule 3a Stiftung wird vom Vorsor-

genehmer selbst ausgewählt. Wenn er sich für die 

Stiftung einer bestimmten Bank entscheidet, erwartet 

er gerade, dass sein Vorsorgegeld auch bei oder von 

dieser Bank angelegt wird. Der Interessenkonflikt, 

der von Art. 48h BVV 2 vermieden werden soll, ist 

vom Vorsorgenehmer erwünscht (Weisungen OAK 

BV zu Säule 3a Stiftungen und Freizügigkeitsstiftun-

gen, S. 5). 

Es entspricht hingegen der guten Governance, dass 

auch bei einer mit einer Bank verbundenen Säule 3a 

Stiftung mindestens ein Mitglied des obersten Organs 

unabhängig ist. Es darf weder mit der Geschäftsfüh-

rung noch mit der Vermögensverwaltung betraut sein 

und auch nicht der Gründerbank angehören oder an 

einem dieser Unternehmen wirtschaftlich berechtigt 

sein. Dieses Mitglied wird vom Stiftungsrat gewählt 

(Weisungen OAK BV zu Säule 3a Stiftungen und Frei-

zügigkeitsstiftungen, S. 6). 

Keine Anwendung von FINIG und FIDLEG 

Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen 

Vorsorge dienen, benötigen keine Bewilligung nach 

FINIG (Art. 2 FINIG) und sind dem FIDLEG nicht 

unterstellt (Art. 2 FIDLEG). Bankstiftungen gelten als 

Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen 

Vorsorge dienen (Art. 82 BVG).  

Auslagerung der Vermögensverwaltung 3a 

Die Vermögensverwaltung 3a, wenn sie von einer 

Bankstiftung durchgeführt wird, kann an einen exter-

nen Vermögensverwalter delegiert werden. Mit dem 

Vermögensverwaltungsvertrag müssen dem Vermö-

gensverwalter die Anforderungen an die Vermögens-

verwaltung nach BVV 3 überbunden werden. 

Regulierter Vermögensverwalter (neu) 

Bei der Auslagerung der Vermögensverwaltung eines 

3a-Portfolios durch eine Bankstiftung an einen exter-

nen Vermögensverwalter muss es sich bei diesem 

grundsätzlich um einen regulierten Vermögensver-

walter handeln. Im Vordergrund steht eine Bank, ein 

Verwalter von Kollektivvermögen FINIG oder ein 

Vermögensverwalter FINIG. Es kann auf die entspre-

chenden Ausführungen zur Vorsorge BVG verwiesen 

werden (S. 11 ff.). 

Risiko-Versicherungspolicen 3a 

  

Risiko-Vorsorgeversicherung 3a 

Gebundene Vorsorgevereinbarungen 3a können 

durch eine Risiko-Vorsorgeversicherung ergänzt wer-

den (Art. 1 BVV 3). Dabei handelt es sich um eine frei-

willige Risiko-Versicherung zu Vorsorgezwecken, die 

eine Vorsorgevereinbarung 3a ergänzt.    

Die Beiträge an die ergänzende Risiko-Vorsorgeversi-

cherung enthalten einen Risiko- und Kostenteil. 

Dementsprechend umfasst die Aufgabenstellung des 

Versicherungsunternehmens bei der Risiko-Vorsor-

geversicherung die Prozesse Risiko und Kosten.  
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Versicherungseinrichtung 3a 

Die ergänzende Risiko-Vorsorgeversicherung 3a 

kann durch ein unterstellungspflichtiges Versiche-

rungsunternehmen nach VAG abgeschlossen werden.  

Vorsorgenehmer 3a 

Beim Vorsorgenehmer einer Risikoversicherungspo-

lice 3a handelt es sich regelmässig um einen Versiche-

rungsnehmer als Vertragspartei eines Versicherungs-

vertrags mit einem beaufsichtigten privaten Versi-

cherungsunternehmen. 

Institutsaufsicht 3a 

Ein privates Versicherungsunternehmen benötigt 

eine Bewilligung als Lebensversicherungsunterneh-

men nach VAG, um das Geschäft der ergänzenden Ri-

siko-Vorsorgeversicherung 3a ausüben zu können. 

Die Aufsicht wird durch die FINMA ausgeübt.  

Risikoversicherungsvertrag 3a 

Vorsorgerisikoversicherung 

Das Versicherungsunternehmen schliesst mit dem 

Vorsorgenehmer einen Vorsorgerisikoversicherungs-

vertrag 3a ab. Dieser untersteht massgeblich dem 

VVG. Fehlen relevante statutarische und reglementa-

rische Bestimmungen, gelangen analogieweise die 

entsprechenden Normen des VVG zur Anwendung 

(BGE 130 V 9 E 2.1 mit Hinweisen). 

Tarife 

Es bestehen für die Lebensversicherung verschiedene 

Vorschriften, insbesondere Vorschriften betreffend 

Tarifierung (Art. 120 ff. AVO; FINMA-RS 2016/6).  

Keine Vertragsgenehmigung 3a 

Die Tarife und AVB von Versicherungsprodukten 3a 

bilden nicht Teil des Geschäftsplans im Sinne von Art. 

4 Abs. 2 lit. r VAG. Die Risiko-Vorsorgeversicherung 

3a muss deshalb nicht von der FINMA genehmigt 

werden. 

Ergänzende Risikoversicherung 3a 

Die ergänzende Risiko-Vorsorgeversicherung 3a ist 

grundsätzlich eine reine Risikoversicherung für den 

Invaliditäts- oder Todesfall (Art. 1 Abs. 3 BVV 3). Sie 

ergänzt eine gebundene Vorsorgevereinbarung 3a, 

sodass im Ergebnis für den Vorsorgenehmer zwei 

miteinander zusammenhängende Produkte mit Vor-

sorgesparen und Risikoversicherung bestehen.  

Versicherungsvertrieb und Vermittler 3a 

(neu)  

Vermittlung nach VAG 

Die Vermittler der gebundenen Vorsorgeversiche-

rung 3a müssen die relevanten Bestimmungen nach 

VAG (Art. 40 ff. VAG) beachten. 

Anforderungen an Versicherungsvermittler 

Im Vernehmlassungsentwurf des revidierten VAG 

von 2018 (Art. 40 – 46 E-VAG) sind neue Anforde-

rungen an die Versicherungsvermittler enthalten. 

Insbesondere müssen ungebundene Versicherungs-

vermittler ihre Entschädigung offenlegen und es gel-

ten besondere Vorschriften betreffend Retrozessio-

nen.   

Erleichterungen bei Rechtsdurchsetzung 

Vorsorgenehmer werden als Versicherungsnehmer 

VAG jederzeit Anspruch auf Herausgabe von Doku-

menten im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit dem 

Versicherungsvermittler und dem Versicherungsun-

ternehmen haben (Art. 80 E-VAG). 

Versicherungspolicen 3b 

  

Rückkaufsfähige Kapitalversicherung 3b 

Die rückkaufsfähige Kapitalversicherung 3b ist eine 

freie Vorsorgeform; dabei besteht die Möglichkeit des 

vorzeitigen Rückkaufs. Sie gilt gemäss Art. 111 BV als 

Selbstvorsorge und nicht als berufliche Vorsorge. 

Eine gewisse steuerliche Begünstigung kommt auch 

bei der Selbstvorsorge zum Tragen. Die Finanzierung 

der 3b-Vorsorge erfolgt ausschliesslich durch freiwil-

lig geleistete 3a-Beiträge. 

Versicherungsprodukte 3b müssen für eine steuerli-

che Begünstigung bestimmte Merkmale aufweisen, 

insbesondere folgende: angemessener Risikoschutz 

(mit Eigenmittelanforderungen), Prämien- und Leis-

tungsgarantie und Kostengarantie. Es müssen die ge-

setzlichen Anforderungen an die Tarifierung und die 

Abfindungswerte beachtet werden (Art. 120 ff. und 

127 ff. AVO). Der Versicherungsvertrag muss die 

zwingenden Bestimmungen des VVG beachten 

(ASA/SVV Grundlagenpapier von 2006, S. 2 ff.). 

Weitere Voraussetzungen nach Art. 20 DBG an eine 

einkommenssteuerrechtliche Privilegierung sind: 

Vertragsabschluss vor Vollendung des 66. Altersjahrs 

des Versicherungsnehmers; mindestens eine fünfjäh-

rige Vertragslaufzeit bei klassischen Produkten und 



 

Ruoss Voegele Bulletin 2019 | Nr. 7  29 

 

mindestens eine zehnjährige Laufzeit bei nicht-klas-

sischen Produkten; sowie Auszahlung der Altersleis-

tungen frühestens ab dem vollendeten 60. Altersjahr 

des Versicherungsnehmers (ESTV-Rundschreiben zu 

Liste der rückkaufsfähigen Kapitalversicherungen 

der Säule 3b, Stand 31. Dezember 2018, S. 1 f.). 

Die Beiträge im Fall der freien Vorsorgeversicherung 

3b enthalten eine Risiko-, Spar- und Kostenteil. Dem-

entsprechend umfasst die Aufgabenstellung des Ver-

sicherungsunternehmens auch bei 3b die Prozesse 

Sparen, Risiko und Kosten.  

Versicherungsunternehmen 3b 

Die freie Vorsorgeversicherung 3b wird regelmässig 

durch ein privates Versicherungsunternehmen VAG 

abgeschlossen. Das Versicherungsunternehmen be-

nötigt im Regelfall eine Bewilligung A2 im Bereich 

der anteilgebundenen Lebensversicherung oder A3 

im Bereich der sonstigen Lebensversicherung.  

Versicherungsnehmer und begünstigte 

Personen 3b 

Versicherungsnehmer 3b 

Versicherungsverträge 3b können auch von Personen 

abgeschlossen werden, die kein der AHV/IV-Pflicht 

unterliegendes Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkom-

men erzielen (vgl. Vorsorgenehmer 3a, S. 22).  

Begünstigte Personen 3b 

Die begünstigen Personen 3b ergeben sich aus der 

Versicherungspolice und zudem aus den Bestimmun-

gen des VVG. Das VVG enthält insbesondere Bestim-

mungen über die Auslegung von Begünstigungsklau-

seln (Art. 76 ff. VVG).  

Institutsaufsicht 3b 

Ein privates Versicherungsunternehmen benötigt 

eine Bewilligung nach VAG, um das Geschäft der 

freien Vorsorgeversicherung 3b ausüben zu können. 

Die Aufsicht wird durch die FINMA ausgeübt.  

Kapitalversicherungsvertrag 3b 

Lebensversicherungsvertrag 

Das Versicherungsunternehmen schliesst mit dem 

Versicherungsnehmer einen individuellen Lebens-

versicherungsvertrag 3b ab. Dabei wird das Versiche-

rungsrisiko (Todesfall- und Invaliditätsrisiko) versi-

chert und das Vorsorgesparen durchgeführt. Versi-

cherungsverträge der freien Vorsorge unterstehen 

dem VVG (vgl. ASA/SVV Grundlagenpapier von 

2006, S. 3). 

Tarife, Abfindungswerte und AVB 

Es bestehen für die Lebensversicherung verschiedene 

Vorschriften betreffend Tarifierung, Abfindungs-

werte, Überschussbeteiligung und anteilgebundene 

Lebensversicherung (Art. 120 ff. AVO; FINMA-RS 

2016/6).  

Die AVB müssen den zwingenden VVG-Bestimmun-

gen entsprechen und zudem die erforderlichen vor-

sorgerelevanten Regelungen enthalten.  

Genehmigung Abfindungswerte/Vertrags-

modell 3b 

Genehmigung durch FINMA 

Die Abfindungswerte der Versicherungspolicen 3b 

sind der FINMA vor ihrer Verwendung zur Genehmi-

gung vorzulegen (Art. 127 AVO). Dagegen bilden die 

Tarife und AVB von Versicherungsprodukten 3b 

nicht Teil des Geschäftsplans im Sinne von Art. 4 Abs. 

2 lit. r VAG. Diese müssen nicht von der FINMA ge-

nehmigt werden.  

Zur Genehmigung der Abfindungswerte sind der 

FINMA die zur Beurteilung erforderlichen Tarifvorla-

gen und die AVB einzureichen. Die FINMA kann sich 

für die Genehmigung auf einen Bericht des verant-

wortlichen Aktuars stützen (Art. 127 AVO; FINMA-

RS 2016/6, Rz 3, 63 und 64). Die FINMA wird grund-

sätzlich erst verfügen, nachdem die ESTV das Ver-

tragsmodell für die freie Vorsorgeversicherung ge-

prüft und genehmigt hat (siehe nachfolgend). 

Genehmigung durch ESTV 

Versicherungsprodukte 3b müssen der ESTV zwecks 

Genehmigung vorgelegt werden. Dabei prüft diese 

insbesondere, ob die rückkaufsfähige Kapitalversi-

cherung über einen angemessenen Risikoschutz ver-

fügt. Nur dann handelt es sich um eine rückkaufsfä-

hige Kapitalversicherung im Sinne des DBG und 

StHG. Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage der ihr 

eingereichten Produktunterlagen (Produktbeschrieb, 

Musterpolicen, AVB, Bestätigung des verantwortli-

chen Aktuars etc.). Das ESTV publiziert jedes Jahr 

eine Liste aller rückkaufsfähigen Kapitalversicherun-

gen der Säule 3b für die Belange der direkten Bundes-

steuer.  

Steuerbegünstigung 3b 

Rückkaufsfähige Kapitalversicherungen 3b, wenn sie 

die Anforderungen gemäss ASA/SVV Grundlagenpa-

pier von 2006 erfüllen, sind insofern im Sinne des 

DBG (Art. 24) und StHG (Art. 7) privilegiert, als der 

Vermögensanfall daraus steuerfrei ist. Im Einzelfall 
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obliegt es der kantonalen Veranlagungsbehörde zu 

prüfen, ob eine Kapitalleistung aus einem Versiche-

rungsprodukt 3b die weiteren Voraussetzungen nach 

Art. 20 DBG an die einkommenssteuerrechtliche Pri-

vilegierung erfüllt (Liste der rückkaufsfähigen Kapi-

talversicherungen der Säule 3b, Stand 31. Dezember 

2018, von Februar 2019).  

Risikoversicherung 3b 

Die rückkaufsfähige Kapitalversicherung muss über 

einen angemessenen Risikoschutz verfügen. Der an-

gemessene Risikoschutz erfolgt bei der klassischen 

rückkaufsfähigen Kapitalversicherung mit periodi-

schen Prämien entweder durch die Versicherung ei-

ner Prämienbefreiung oder durch eine durchschnitt-

liche Risikosumme von mindestens 25% des durch-

schnittlichen Inventardeckungskapitals. Der ange-

messene Risikoschutz erfolgt bei der anteilgebunde-

nen rückkaufsfähigen Kapitalversicherung mit perio-

dischen Prämien entweder durch die Versicherung ei-

ner Prämienbefreiung oder durch eine durchschnitt-

liche Risikosumme von mindestens 50% des durch-

schnittlichen theoretischen Deckungskapitals (ASA/ 

SVV Grundlagenpapier von 2006, S. 4 ff.). 

Versicherungsunternehmen können die Risiken im 

Rahmen der Versicherungspolicen 3b grundsätzlich 

ganz oder teilweise an einen Rückversicherer transfe-

rieren. Es gelten die Bestimmungen des VAG.  

Vorsorgesparen und Auszahlung 3b 

Vorsorgesparen 3b 

Je nach Art der Lebensversicherung garantiert der 

Versicherungsträger die Auszahlung eines bestimm-

ten Betrages oder trägt der Versicherungsnehmer das 

Anlagerisiko selbst. Im letzteren Fall handelt es sich 

um eine qualifizierte Lebensversicherung. 

Ordentliche Auszahlung 3b 

Die Auszahlung der Altersleistungen darf frühestens 

ab dem vollendeten 60. Altersjahr des Versicherungs-

nehmers erfolgen (ESTV-Rundschreiben zu Liste der 

rückkaufsfähigen Kapitalversicherungen der Säule 

3b, Stand 31. Dezember 2018, S. 1 f.). Ein früherer 

Rückkauf nach VVG (Art. 90) ist dementsprechend 

steuerlich nicht begünstigt.  

Auszahlung im Todesfall 

Es kommt im Todesfall zur Auszahlung der Guthaben 

beim Versicherungsunternehmen an die Begünstig-

ten.  

Vermögensverwaltung 3b 

Anlagevorschriften 

Ein Versicherungsunternehmen muss bei der Verwal-

tung der Vermögenswerte der Vorsorge 3b die Anla-

gevorschriften nach VAG beachten (Art. 76 ff. AVO; 

FINMA-RS 2016/5 Anlagerichtlinien – Versicherer). 

Anreize (Retros) 

Bei der Vermögensverwaltung 3b kann man sich die 

Frage stellen, ob Versicherungsnehmer vom Versi-

cherungsunternehmen erhaltene Retrozessionen 

(ohne abweichende Vereinbarung) herausverlangen 

könnten. Die Rechtslage ist m.E. unklar. Ein entspre-

chender privatrechtlicher Anspruch müsste allenfalls 

dann bejaht werden, wenn ein anteilgebundener Le-

bensversicherungsvertrag als gemischter Vertrag, 

d.h. als Versicherungsvertrag und Vermögensverwal-

tungsauftrag, betrachtet würde, sodass Art. 400 OR 

analog zur Anwendung käme.  

Keine Anwendung von FINIG und FIDLEG 

Private Versicherungsunternehmen VAG sind dem 

FINIG (Art. 2 FINIG) und (soweit ihre Tätigkeit dem 

VAG untersteht) dem FIDLEG nicht unterstellt (Art. 

2 FIDLEG). 

Auslagerung der Vermögensverwaltung 3b 

Die Vermögensverwaltung, wenn sie von einem Ver-

sicherungsunternehmen durchgeführt wird, gilt als 

wesentliche Versicherungsfunktion im Sinne von Art. 

4 VAG. Deren Auslagerung durch ein Versicherungs-

unternehmen an einen Vermögensverwalter bedarf 

einer Geschäftsplanänderung und muss von der 

FINMA genehmigt werden (Art. 5 Abs. 2 VAG). Mit 

dem Vermögensverwaltungsvertrag müssen dem 

Vermögensverwalter die Anforderungen an die Ver-

mögensverwaltung nach VAG überbunden werden. 

Regulierter Vermögensverwalter (neu) 

Bei der Auslagerung der Vermögensverwaltung eines 

3b-Portfolios durch ein Versicherungsunternehmen 

an einen externen Vermögensverwalter muss es sich 

bei diesem grundsätzlich um einen regulierten Ver-

mögensverwalter handeln. Im Vordergrund steht 

eine Bank, ein Verwalter von Kollektivvermögen FI-

NIG oder ein Vermögensverwalter FINIG. Es kann 

auf die entsprechenden Ausführungen zur Vorsorge 

BVG verwiesen werden (S. 11 ff.). 
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Versicherungsvertrieb und Vermittler 3b 

(neu) 

Vermittlung nach VAG 

Die Vermittler der freien Vorsorgeversicherung 3b 

müssen die relevanten Bestimmungen nach VAG 

(Art. 40 ff. VAG) beachten (siehe vorne S. 24 f.). 

Anforderungen an Versicherungsvermittler 

Im Vernehmlassungsentwurf des revidierten VAG 

von 2018 (Art. 40 – 46 E-VAG) sind neue Anforde-

rungen an die Versicherungsvermittler enthalten. 

Insbesondere müssen ungebundene Versicherungs-

vermittler ihre Entschädigung offenlegen und es gel-

ten besondere Vorschriften betreffend Retrozessio-

nen.   

Kein Fondsvertrieb KAG 

Der Verkauf und Vertrieb von fondsanteilgebunde-

nen Lebensversicherungen stellt kein Vertrieb nach 

KAG dar (vgl. FINMA-RS 2013/9). Es liegt begrifflich 

kein Fondsvertrieb vor. Beim Geschäft der fondsan-

teilgebundenen Lebensversicherung müssen die Ver-

sicherungsnehmer immerhin nach KAG über die 

Fondsprodukte informiert werden. Dementspre-

chend muss sichergestellt werden, dass die Versiche-

rungsnehmer vor Abschluss bzw. Anpassung des Ver-

sicherungsvertrags Zugang zu den Fondsunterlagen 

(insbesondere Prospekt, wesentliche Informationen, 

vereinfachter Prospekt) erhalten (FINMA-RS 2016/ 

6, Rz 158).  

Vertriebsanforderungen 

Im Vernehmlassungsentwurf des revidierten VAG 

von 2018 (Art. 39a – 39i und Art. 80 – 81 E-VAG) 

sind besondere Anforderungen an den Vertrieb von 

qualifizierten Lebensversicherungsprodukten (ver-

gleichbar mit den Finanzprodukten nach FIDLEG) 

enthalten. Vorgesehen sind insbesondere ein Basisin-

formationsblatt, weitere Informationspflichten, An-

forderungen an die Werbung, eine Angemessenheits-

prüfung, Anforderungen an die Dokumentation und 

Rechenschaft und die Vermeidung von Interessen-

konflikten. 

Erleichterungen bei Rechtsdurchsetzung 

Versicherungsnehmer werden neu jederzeit An-

spruch auf Herausgabe von Dokumenten im Rahmen 

der Geschäftsbeziehung mit dem Versicherungsver-

mittler und dem Versicherungsunternehmen haben 

(Art. 80 E-VAG). 

Freizügigkeitspolicen 

  

Vorsorgeerhaltung 

Freizügigkeitszweck 

Die zentrale Zielsetzung des FZG besteht darin, dass 

der Versicherte beim Übertritt von der einen zur an-

deren Einrichtung den gesamten in der obligatori-

schen und freiwilligen Vorsorge erworbenen Schutz 

behalten kann. Das FZG will die Frage der Erhaltung 

der beruflichen Vorsorge im Freizügigkeitsfall ab-

schliessend regeln.  

Das Vorsorgevermögen, das während der Erwerbstä-

tigkeit angespart wird, soll bis zur Pensionierung ge-

bunden bleiben und steuerprivilegiert behandelt wer-

den. Es kann hingegen vorkommen, dass temporär 

keine Erwerbstätigkeit mit entsprechendem An-

schluss an eine Vorsorgeeinrichtung besteht. Für die-

sen Fall gibt es Freizügigkeitseinrichtungen, bei de-

nen die Vorsorgegelder zwischenzeitlich parkiert 

werden können. Auf diese Weise soll verhindert wer-

den, dass die Vorsorgegelder wegen einer zeitlich be-

fristeten Erwerbsaufgabe oder eines Wegzugs ins 

Ausland aus dem Vorsorgekreislauf ausscheiden 

müssen. Denn dann würde der Zweck der Gebunden-

heit verunmöglicht und das Steuerprivileg entfallen. 

Wenn später wieder ein Arbeitsverhältnis eingegan-

gen wird, fliesst das «parkierte» Geld in die neue Vor-

sorgestiftung. Bei einer frühzeitigen Erwerbsaufgabe 

können Freizügigkeitsstiftungen die Gelder bis zum 

definitiven Bezug aufbewahren.  

Freizügigkeitsfall 

Versicherte, die die Vorsorgeeinrichtung verlassen, 

bevor ein Vorsorgefall eintritt (Freizügigkeitsfall), ha-

ben Anspruch auf eine Austrittsleistung (Art. 2 FZG). 

Wenn Versicherte in eine neue Vorsorgeeinrichtung 

eintreten, so muss die frühere Vorsorgeeinrichtung 

die Austrittsleistung an die neue überweisen (Art. 3 

FZG). Versicherte, die nicht in eine neue Vorsorgeein-

richtung eintreten, müssen ihrer Vorsorgeeinrich-

tung mitteilen, in welcher zulässigen Form sie den 

Vorsorgeschutz erhalten wollen (Art. 4 FZG). Die 

Austrittsleistung darf von der bisherigen Vorsorge-

einrichtung an nicht mehr als zwei Freizügigkeitsein-

richtungen übertragen werden (Art. 12 FZV). 
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Vorsorgeerhaltung durch Freizügigkeitspo-

lice 

Der Vorsorgeschutz wird u.a. durch eine Freizügig-

keitspolice erhalten (Art. 10 FZV). Wie bei der gebun-

denen Vorsorge 3a gibt es auch bei der Erhaltung des 

Vorsorgeschutzes die Möglichkeit einer Versiche-

rungspolice (Freizügigkeitspolice) mit einer Versi-

cherungseinrichtung (Weisungen OAK BV zu Säule 

3a Stiftungen und Freizügigkeitsstiftungen, S. 6). 

Als Freizügigkeitspolicen gelten besondere, aus-

schliesslich und unwiderruflich der Vorsorge die-

nende Kapital- oder Rentenversicherungen, ein-

schliesslich allfälliger Zusatzversicherungen für den 

Todes- oder Invaliditätsfall bei einer Versicherungs-

einrichtung (siehe nachfolgend).  

Einrichtungen, welche Freizügigkeitspolicen führen, 

und Vorsorgeeinrichtungen melden der Zentralstelle 

2. Säule jährlich bis Ende Januar alle Personen, für 

die im Dezember des Vorjahres ein Guthaben geführt 

wurde (Art. 24a FZG). Die Zentralstelle 2. Säule führt 

ein zentrales Register, in das die gemeldeten Perso-

nen mit Vorsorgeguthaben eingetragen werden (Art. 

19a FZV).  

Versicherungseinrichtung FZ 

Die Freizügigkeitspolice kann bei einem der ordentli-

chen Versicherungsaufsicht unterstellten Versiche-

rungsunternehmen oder einer durch diese Versiche-

rungsunternehmen gebildete Gruppe abgeschlossen 

werden. Die Freizügigkeitspolice kann u.a. auch bei 

einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrich-

tung nach Art. 67 BVG abgeschlossen werden (Art. 10 

FZV).  

Versicherte und begünstigte Personen FZ 

Versicherte FZ 

Beim Versicherten FZ handelt es sich regelmässig um 

einen Versicherungsnehmer als Vertragspartei eines 

Versicherungsvertrags mit einem privaten Versiche-

rungsunternehmen nach VAG. Er ist der Inhaber ei-

ner Freizügigkeitspolice (FINMA-RS 2016/6, Rz 

130). 

Begünstigte Personen FZ 

Für die Erhaltung des Vorsorgeschutzes gelten als Be-

günstigte (Art. 15 FZV): (a) im Erlebensfall die Versi-

cherten; und (b) im Todesfall in nachfolgender Reihe: 

(1) die Hinterlassenen nach Art. 19, 19a und 20 BVG; 

(2) gewisse nahestehende natürliche Personen; (3) 

Kinder, Eltern oder Geschwister; (4) übrige gesetzli-

che Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens. Die 

Versicherten können im Vertrag die Ansprüche der 

Begünstigten näher bezeichnen und den Kreis gewis-

ser begünstigter Personen erweitern. Denn bei Frei-

zügigkeitspolicen handelt es sich (anders als bei der 

BVG Vorsorge) nicht um kollektive Anlagen mit an-

deren Versicherten.    

Institutsaufsicht FZ 

Private Versicherungsunternehmen, die im Bereich 

der Freizügigkeit (Art. 10 FZV) tätig sind, benötigen 

die erforderliche Bewilligung nach VAG. Die Aufsicht 

wird durch die FINMA ausgeübt.  

Versicherungsvertrag FZ 

Vorsorgeversicherung 

Das Versicherungsunternehmen schliesst mit dem 

Versicherten einen individuellen Vorsorgeversiche-

rungsvertrag ab. Solche Versicherungsverträge unter-

stehen dem VVG.   

Tarife und AVB 

Es bestehen für die Lebensversicherung verschiedene 

Vorschriften betreffend Tarifierung (Art. 120 ff. AVO; 

FINMA-RS 2016/6).  

Die AVB müssen den zwingenden VVG-Bestimmun-

gen entsprechen und zudem die erforderlichen vor-

sorgerelevanten Regelungen enthalten.  

Genehmigung AVB/Tarife FZ 

Die Tarife und AVB der Freizügigkeitspolicen sind 

Teil des Geschäftsplans im Sinne von Art. 4 Abs. 2 lit. 

r VAG. Sie müssen deshalb von der FINMA vorgängig 

genehmigt werden (siehe Formular R. 1 des Ge-

schäftsplans).  

Steuerbegünstigung FZ 

Die Einlagen werden steuerlich grundsätzlich in glei-

cher Weise behandelt wie die Einlagen bei der Vor-

sorgeeinrichtung. Selbstverständlich können Einzah-

lungen in eine Freizügigkeitseinrichtung aus einer 

Vorsorgeeinrichtung steuerlich kein zweites Mal ab-

gezogen werden. Der Transfer selbst ist steuerneut-

ral. Im Übrigen gelten aber dieselben steuerlichen 

Regelungen.  

Risikoversicherung FZ 

Freizügigkeitspolicen können Zusatzversicherungen 

für den Todes- und Invaliditätsfall enthalten (Art. 10 

FZV). Der Umfang der Leistungen bei Tod und Inva-

lidität ergibt sich aus dem Vertrag. Die Leistungen 
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werden nach Vertrag als Rente oder als Kapitalabfin-

dung ausbezahlt. Die Hinterlassenen- und Invaliden-

renten sind im Umfang der gesetzlichen Mindestvor-

sorge der Preisentwicklung nach Art. 36 BVG anzu-

passen. Die gesetzliche Mindestvorsorge wird auf der 

Grundlage des nach BVG erworbenen Altersgutha-

bens im Freizügigkeitsfall berechnet (Art. 13 FZV).   

Versicherungsunternehmen, die Risiken in der beruf-

lichen Vorsorge versichern, können diese grundsätz-

lich ganz oder teilweise an einen Rückversicherer 

transferieren. Es gelten die Bestimmungen des VAG.  

Vorsorgesparen und Auszahlung FZ 

Vorsorgesparen 

Freizügigkeitspolicen beinhalten eine ausschliesslich 

und unwiderruflich der Vorsorge dienende Kapital- 

oder Rentenversicherung (Art. 10 FZV). Der Umfang 

der Leistungen ergibt sich aus dem Vertrag. Die Leis-

tungen werden nach Vertrag als Rente oder als Kapi-

talabfindung ausbezahlt. Als Leistungen gelten auch 

die Barauszahlung und der Vorbezug. Die Höhe des 

Vorsorgekapitals entspricht dem Deckungskapital 

(Art. 13 FZV).  

Ordentliche Auszahlung 

Die Altersleistungen von Freizügigkeitspolicen dür-

fen frühestens 5 Jahre vor und spätestens 5 Jahre 

nach Erreichen des Rentenalters nach BVG ausbe-

zahlt werden (Art. 16 FZV).  

Wechsel der Freizügigkeit  

Die Versicherten sind berechtigt, jederzeit die Freizü-

gigkeitseinrichtung oder die Form der Erhaltung des 

Vorsorgeschutzes zu wechseln (Art. 12 FZV). 

Auszahlung im Todesfall 

Es kommt im Todesfall zur Anzahlung der Guthaben 

beim Versicherungsunternehmen an die Begünstig-

ten. Es gilt der Vorrang des Vorsorgerechts vor dem 

Erbrecht (siehe Ausführungen unter Vorsorge BVG, 

S. 8).  

Überschussbeteiligung VAG 

Der Versicherungsnehmer hat in der beruflichen Vor-

sorge Anspruch auf Überschussanteile. Die Über-

schusszuweisung erfolgt an die direkten Vertrags-

partner in der beruflichen Vorsorge. Dabei handelt es 

sich bei Freizügigkeitspolicen um deren Inhaber 

(FINMA-RS 2016, Rz 130). Es kann auf die weiteren 

Ausführungen zur Überschussbeteiligung VAG zu-

gunsten der Vorsorgeeinrichtungen bei der privatver-

sicherten Vorsorge BVG verwiesen werden (siehe S. 

20 f.).  

Vermögensverwaltung FZ 

Anlagevorschriften 

Es ist im Rahmen von Freizügigkeitspolicen nur eine 

reine Sparlösung möglich, wobei die eingebrachten 

Mittel dauerhaft verzinst werden. Das Wertschriften-

sparen ist mit Freizügigkeitspolicen nicht möglich.  

Ein Versicherungsunternehmen, das auch anlagege-

bundene Sparlösungen anbieten will, muss eigens da-

für eine Freizügigkeitsstiftung gründen (siehe hin-

ten). 

Keine Anwendung von FINIG und FIDLEG 

Private Versicherungsunternehmen sind dem FINIG 

(Art. 2 FINIG) und (soweit ihre Tätigkeit dem VAG 

untersteht) dem FIDLEG nicht unterstellt (Art. 2 

FIDLEG). 

Versicherungsvertrieb und Vermittler FZ 

(neu) 

Vermittlung nach VAG 

Die Vermittler von Freizügigkeitspolicen müssen die 

relevanten Bestimmungen nach VAG (Art. 40 ff. 

VAG) beachten. 

Anforderungen an Versicherungsvermittler 

Im Vernehmlassungsentwurf des revidierten VAG 

von 2018 (Art. 40 – 46 E-VAG) sind neue Anforde-

rungen an die Versicherungsvermittler enthalten. 

Insbesondere müssen ungebundene Versicherungs-

vermittler ihre Entschädigung offenlegen und es gel-

ten besondere Vorschriften betreffend Retrozessio-

nen.   

Erleichterungen bei Rechtsdurchsetzung 

Versicherungsnehmer haben jederzeit Anspruch auf 

Herausgabe von Dokumenten im Rahmen der Ge-

schäftsbeziehung mit dem Versicherungsvermittler 

und dem Versicherungsunternehmen (Art. 80 E-

VAG). 

Freizügigkeitskonten 

  

Vorsorgeerhaltung durch Freizügigkeits-

konto 

Der Vorsorgeschutz kann u.a. durch ein Freizügig-

keitskonto erhalten werden (Art. 10 FZV). Wie bei der 
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gebundenen Vorsorge 3a gibt es auch bei der Erhal-

tung des Vorsorgeschutzes die Möglichkeit eines 

Sparkontos zu Vorsorgezwecken (Freizügigkeits-

konto). Es besteht die Möglichkeit der Vorsorgever-

einbarung mit einer Freizügigkeitsstiftung (Weisun-

gen OAK BV zu Säule 3a Stiftungen und Freizügig-

keitsstiftungen, S. 6). Als Freizügigkeitskonten gelten 

besondere, ausschliesslich und unwiderruflich der 

Vorsorge dienende Verträge mit einer Freizügigkeits-

stiftung (Art. 10 FZV).  

Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten führen, 

und Vorsorgeeinrichtungen melden der Zentralstelle 

2. Säule jährlich bis Ende Januar alle Personen, für 

die im Dezember des Vorjahres ein Guthaben geführt 

würde (Art. 24a FZG). Die Zentralstelle 2. Säule führt 

ein zentrales Register, in das die gemeldeten Perso-

nen mit Vorsorgeguthaben eingetragen werden (Art. 

19a FZV).  

Freizügigkeitsstiftung 

Beim Vorsorgeträger handelt es sich um eine Freizü-

gigkeitsstiftung im Sinne der FZV. Im Unterschied zu 

den Säule 3a Stiftungen müssen die Freizügigkeits-

stiftungen keine Bankstiftungen sein. Jede natürliche 

und juristische Person kann eine Freizügigkeitsstif-

tung gründen (Art. 10 FZV; Weisungen OAK BV, 

Säule 3a Stiftungen und Freizügigkeitsstiftungen, S. 

6). Die Gründerin kann unter gewissen Einschrän-

kungen die Mitglieder des Stiftungsrats bestimmen 

sowie den Stiftungsrat vertreten. Mindestens ein Mit-

glied des Stiftungsrats darf nicht der Gründerin ange-

hören. Es darf weder in der Geschäftsführung noch in 

der Vermögensverwaltung der Stiftung tätig sein. 

Dieses Mitglied darf auch nicht an der Gründerin 

oder an dem mit der Geschäftsführung oder Vermö-

gensverwaltung betrauten Unternehmen wirtschaft-

lich berechtigt sein. Dieses Mitglied wird vom Stif-

tungsrat gewählt (Weisungen OAK BV zu Säule 3a 

Stiftungen und Freizügigkeitsstiftungen, S. 3).  

Die Anforderungen an die rechtlichen Grundlagen 

der Stiftung betreffend Organisation und Geschäfts-

führungsmodell müssen ebenso hoch sein wie bei ei-

ner Säule 3a Stiftung. Die Organisation der Stiftung 

muss in der Urkunde und den reglementarischen 

Grundlagen der Stiftung geregelt sein. Das betrifft 

insbesondere die Geschäftsführung, die Vermögens-

verwaltung, die Zusammensetzung und das Wahlver-

fahren des Stiftungsrats (Weisungen OAK BV zu 

Säule 3a Stiftungen und Freizügigkeitsstiftungen, S. 4 

und 6). 

Versicherte und begünstigte Personen FZ 

Versicherte FZ 

Bei den Versicherten FZ handelt es sich um die Inha-

ber der Freizügigkeitskonten.  

Begünstigte Personen FZ 

Für die Erhaltung des Vorsorgeschutzes gelten als Be-

günstigte (Art. 15 FZV): (a) im Erlebensfall die Versi-

cherten; und (b) im Todesfall in nachfolgender Reihe: 

(1) die Hinterlassenen nach Art. 19, 19a und 20 BVG; 

(2) gewisse nahestehende natürliche Personen; (3) 

Kinder, Eltern oder Geschwister; (4) übrige gesetzli-

che Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens. Die 

Versicherten können im Vertrag die Ansprüche der 

Begünstigten näher bezeichnen und den Kreis gewis-

ser begünstigter Personen erweitern.  

Institutsaufsicht FZ 

Freizügigkeitsstiftungen werden im Rahmen der Er-

haltung der Vorsorge von den kantonalen Aufsichts-

behörden BVG beaufsichtigt. 

Vorsorgereglement FZ 

Die Freizügigkeitsstiftung schliesst mit dem Versi-

cherten einen Vorsorgesparvertrag ab. Dabei wird 

das Vorsorgesparen und die damit verbundene Ver-

mögensverwaltung vereinbart. Die geltenden Regeln 

ergeben sich aus dem BVG, dem FZG und dem Vor-

sorgesparvertrag bzw. dem Vorsorgereglement. Der 

Umfang der Leistungen bei Alter, Tod und Invalidität 

ergibt sich aus dem Reglement. Die Leistungen wer-

den nach Reglement als Rente oder als Kapitalabfin-

dung ausbezahlt (Art. 13 FZV).  

Genehmigung Reglement FZ 

Die kantonale Aufsichtsbehörde prüft die Überein-

stimmung der statutarischen und reglementarischen 

Bestimmungen der Freizügigkeitsstiftung mit den ge-

setzlichen Bestimmungen (Art. 62 BVG). 

Zum Zeitpunkt der Gründung der Stiftung werden die 

Stiftungsurkunde und das Reglement geprüft. Die 

Stiftung darf die Geschäftstätigkeit erst aufnehmen, 

wenn die Stiftungsurkunde und das Reglement von 

der Aufsichtsbehörde per Verfügung genehmigt wor-

den sind. Wenn das Reglement nachträglich von der 

Stiftung (rechtsgültig) geändert wird, erfolgt lediglich 

noch eine Prüfung durch die Aufsichtsbehörde, ob die 

Änderungen den gesetzlichen Vorschriften entspre-

chen. Die Aufsichtsbehörde kann, falls erforderlich, 

eine Anpassung des Reglements verlangen.   
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Steuerbegünstigung FZ 

Die Einlagen werden steuerlich grundsätzlich in glei-

cher Weise behandelt wie bei der Vorsorgeeinrich-

tung. Selbstverständlich können Einzahlungen in 

eine Freizügigkeitseinrichtung aus einer Vorsorge-

einrichtung steuerlich kein zweites Mal abgezogen 

werden. Der Transfer selbst ist steuerneutral. Im Üb-

rigen gelten aber dieselben steuerlichen Regelungen.  

Vorsorgesparen und Auszahlung FZ 

Vorsorgesparen 

Als Freizügigkeitskonten gelten ausschliesslich und 

unwiderruflich der Vorsorge dienende Verträge mit 

einer Stiftung nach den Vorschriften von Art. 19 FZV 

(Art. 10 FZV). Der Umfang der Leistungen ergibt sich 

aus dem Reglement. Die Leistungen werden nach 

Reglement als Rente oder als Kapitalabfindung aus-

bezahlt. Als Leistungen gelten auch die Barauszah-

lung und der Vorbezug. Beim Freizügigkeitskonto in 

Form der reinen Sparlösung entspricht die Höhe des 

Vorsorgekapitals der eingebrachten Austrittsleistung 

mit Zins (Kontolösung). Beim Freizügigkeitskonto in 

Form der anlagegebundenen Sparlösung (Wert-

schriftensparen) entspricht die Höhe des Vorsorge-

kapitals dem aktuellen Wert der Anlage. Verwal-

tungskosten und Aufwendungen für allfällige Zusatz-

versicherungen können abgezogen werden, wenn 

dies schriftlich vereinbart wird (Art. 13 FZV).  

Ordentliche Auszahlung 

Die Altersleistungen von Freizügigkeitskonten dürfen 

frühestens 5 Jahre vor und spätestens 5 Jahre nach 

Erreichen des Rentenalters nach BVG ausbezahlt 

werden (Art. 16 FZV).  

Wechsel der Freizügigkeit  

Die Versicherten sind berechtigt, jederzeit die Freizü-

gigkeitseinrichtung oder die Form der Erhaltung des 

Vorsorgeschutzes zu wechseln (Art. 12 FZV). 

Auszahlung im Todesfall 

Es kommt im Todesfall zur Anzahlung der Guthaben 

beim Versicherungsunternehmen an die Begünstig-

ten. Es gilt der Vorrang des Vorsorgerechts vor dem 

Erbrecht (siehe Ausführungen unter Vorsorge BVG, 

S. 8).  

Vermögensverwaltung FZ 

Vorschriften nach FZV 

Die Gelder der Freizügigkeitskonten in Form der rei-

nen Sparlösung müssen als Spareinlagen bei einer 

Bank angelegt werden, die der Aufsicht der FINMA 

untersteht. Die Höhe des Vorsorgekapitals muss je-

derzeit den Vorschriften von Art. 13 FZV entsprechen 

(Art. 19 FZV). Gelder, die eine Freizügigkeitsstiftung 

im eigenen Namen bei einer Bank anlegt, gelten als 

Spareinlagen der einzelnen Versicherten im Sinne 

des Bankgesetzes (Art. 19 FZV). Die Anlagevorschrif-

ten beim Wertschriftensparen ergeben sich aus Art. 

19a FZV bzw. E-FZV.  

Anreize (Retros) 

Vorsorgenehmer können von der Freizügigkeitsstif-

tung erhaltene Retrozessionen (ohne abweichende 

Vereinbarung) grundsätzlich auf der Grundlage des 

Auftragsrechts (Art. 400 OR) herausverlangen; es 

liegt ein Auftrag zur Vermögensverwaltung vor.  

Interessenkonflikte 

Die Ausführungen zur Governance bei den Säule 3a 

Stiftungen gelten auch für die Freizügigkeitsstiftun-

gen (siehe vorne S. 27; Weisungen OAK BV zu Säule 

3a Stiftungen und Freizügigkeitsstiftungen, S. 6). 

Keine Anwendung von FINIG und FIDLEG 

Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen 

Vorsorge dienen, benötigen keine Bewilligung nach 

FINIG (Art. 2 FINIG) und sind dem FIDLEG nicht 

unterstellt (Art. 2 FIDLEG). Freizügigkeitsstiftungen 

sind Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruf-

lichen Vorsorge dienen. 

Auslagerung der Vermögensverwaltung FZ 

Die Vermögensverwaltung FZ, wenn sie von einer 

Freizügigkeitsstiftung durchgeführt wird, kann an ei-

nen externen Vermögensverwalter delegiert werden. 

Mit dem Vermögensverwaltungsvertrag müssen dem 

Vermögensverwalter die Anforderungen an die Ver-

mögensverwaltung nach FZV überbunden werden.  

Regulierter Vermögensverwalter (neu) 

Bei der Auslagerung der Vermögensverwaltung eines 

FZ-Portfolios durch eine Freizügigkeitsstiftung an ei-

nen externen Vermögensverwalter muss es sich bei 

diesem grundsätzlich um einen regulierten Vermö-

gensverwalter handeln. Im Vordergrund steht eine 

Bank, ein Verwalter von Kollektivvermögen FINIG 

oder ein Vermögensverwalter FINIG. Es kann auf die 

entsprechenden Ausführungen zur Vorsorge BVG 

verwiesen werden (S. 11 ff.). 
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Risiko-Freizügigkeitspolicen 

  

Vorsorgeerhaltung durch Risikoversiche-

rung FZ 

Die Freizügigkeitskonten bzw. die Verträge mit einer 

Freizügigkeitsstiftung können durch eine Versiche-

rung für den Todes- oder Invaliditätsfall ergänzt wer-

den (Art. 10 FZV). 

Die Beiträge an die ergänzende Risiko-Freizügigkeits-

versicherung enthalten einen Risiko- und Kostenteil. 

Dementsprechend umfasst die Aufgabenstellung des 

Versicherungsunternehmens bei der Risiko-Vorsor-

geversicherung die Prozesse Risiko und Kosten.  

Versicherungseinrichtung FZ 

Die ergänzende Risiko-Freizügigkeitsversicherung 

kann durch ein unterstellungspflichtiges Versiche-

rungsunternehmen nach VAG abgeschlossen werden.  

Versicherte FZ 

Beim Versicherten FZ handelt es sich im Rahmen der 

Risiko-Vorsorgeversicherung FZ um einen Versiche-

rungsnehmer als Vertragspartei eines Versicherungs-

vertrags mit einem beaufsichtigten privaten Versi-

cherungsunternehmen. 

Institutsaufsicht FZ 

Ein privates Versicherungsunternehmen im Bereich 

der Freizügigkeit (Art. 10 FZV) benötigt eine Bewilli-

gung als Lebensversicherungsunternehmen nach 

VAG. Die Aufsicht wird durch die FINMA ausgeübt.  

Risikoversicherungsvertrag FZ 

Vorsorgerisikoversicherung 

Das Versicherungsunternehmen schliesst mit dem 

Versicherten einen Vorsorgerisikoversicherungsver-

trag FZ ab. Dabei wird ausschliesslich das Versiche-

rungsrisiko (Todesfall- und Invaliditätsrisiko) in Er-

gänzung zum Vorsorgesparprodukt FZ versichert.  

Tarife 

Es bestehen für die Lebensversicherung verschiedene 

Vorschriften insbesondere betreffend Tarifierung 

(Art. 120 ff. AVO; FINMA-RS 2016/6).  

Genehmigung AVB/Tarife FZ 

Die Tarife und AVB der Freizügigkeitspolicen sind 

Teil des Geschäftsplans im Sinne von Art. 4 Abs. 2 lit. 

r VAG. Sie müssen deshalb von der FINMA vorgängig 

genehmigt werden (siehe Formular R. 1 des Ge-

schäftsplans).  

Ergänzende Risikoversicherung FZ 

Bei der ergänzenden Freizügigkeitsversicherung han-

delt es sich um eine reine Risikoversicherung für den 

Invaliditäts- oder Todesfall, wobei diese den Vorsor-

geschutz durch das Freizügigkeitskonto ergänzt (Art. 

10 FZV). Der Umfang der Leistungen bei Tod und In-

validität ergibt sich aus dem Versicherungsvertrag. 

Die Leistungen werden nach Vertrag als Rente oder 

als Kapitalabfindung ausbezahlt. Die Hinterlassenen- 

und die Invalidenrenten sind im Umfang der gesetz-

lichen Mindestvorsorge der Preisentwicklung nach 

Art. 36 BVG anzupassen. Die gesetzliche Mindestvor-

sorge wird auf der Grundlage des nach BVG erworbe-

nen Altersguthabens im Freizügigkeitsfall berechnet 

(Art. 13 FZV). 

Versicherungsunternehmen, die Risiken in der beruf-

lichen Vorsorge versichern, können diese grundsätz-

lich ganz oder teilweise an einen Rückversicherer 

transferieren. Es gelten die Bestimmungen des VAG.  

Versicherungsvertrieb und Vermittler FZ 

(neu) 

Vermittlung nach VAG 

Die Vermittler von Risiko-Freizügigkeitspolicen müs-

sen grundsätzlich die relevanten Bestimmungen nach 

VAG (Art. 40 ff. VAG) beachten. 

Anforderungen an Versicherungsvermittler 

Im Vernehmlassungsentwurf des revidierten VAG 

von 2018 (Art. 40 – 46 E-VAG) sind neue Anforde-

rungen an die Versicherungsvermittler enthalten. 

Insbesondere müssen ungebundene Versicherungs-

vermittler ihre Entschädigung offenlegen und es gel-

ten besondere Vorschriften betreffend Retrozessio-

nen.   

Erleichterungen bei Rechtsdurchsetzung 

Versicherungsnehmer werden neu jederzeit An-

spruch auf Herausgabe von Dokumenten im Rahmen 

der Geschäftsbeziehung mit dem Versicherungsver-

mittler und dem Versicherungsunternehmen haben 

(Art. 80 E-VAG). 
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Auffangeinrichtung 

  

Ersatz-Vorsorgeeinrichtung 

Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde 

Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register 

für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorge-

einrichtung errichten oder sich einer solchen an-

schliessen. Schliesst er sich keiner registrierten Vor-

sorgeeinrichtung an, so wird er rückwirkend bei der 

Auffangeinrichtung angeschlossen (Art. 11 BVG). Die 

Arbeitnehmer und Hinterlassenen haben Anspruch 

auf die gesetzlichen Leistungen, auch wenn sich der 

Arbeitgeber noch nicht einer Vorsorgeeinrichtung 

angeschlossen hat. Die Leistungen werden von der 

Vorsorgeeinrichtung erbracht (Art. 12 BVG).  

Wer sich nicht bei einer Vorsorgeeinrichtung versi-

chern lassen kann, ist befugt, sich bei der Auffangein-

richtung versichern zu lassen (Art. 44 BVG). Scheidet 

der Versicherte aus der obligatorischen Versicherung 

aus, so kann er die Vorsorge oder auch nur die Alters-

vorsorge bei der Auffangeinrichtung weiterführen. 

Der aus der obligatorischen Versicherung ausschei-

dende Versicherte kann die Vorsorge für die Risiken 

Tod und Invalidität im bisherigen Umfang bei der 

Auffangeinrichtung weiterführen (Art. 47 BVG). Der 

nicht obligatorisch versicherte Arbeitnehmer, der für 

mehrere Arbeitgeber tätig ist und dessen gesamter 

Jahreslohn gegenwärtig 21’330 Franken übersteigt, 

kann sich u.a. bei der Auffangeinrichtung freiwillig 

versichern lassen (Art. 45 BVG).  

Aufgaben der Auffangeinrichtung 

Die Auffangeinrichtung ist eine Vorsorgeeinrichtung. 

Sie ist u.a. verpflichtet: (1) Arbeitgeber, die ihrer 

Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung 

nicht nachkommen, anzuschliessen; (2) Arbeitgeber 

auf deren Begehren anzuschliessen; (3) Personen als 

freiwillig Versicherte aufzunehmen; (4) die obligato-

rischen Leistungen nach Art. 12 BVG auszurichten; 

(5) zu einem Vorsorgeausgleich nach Scheidung be-

rechtigte Personen nach Art. 60a BVG aufzunehmen. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Auffangein-

richtung Verfügungen erlassen. Diese sind vollstreck-

baren Urteilen im Sinne von Art. 80 SchKG gleichge-

stellt. 

Die Auffangeinrichtung führt Freizügigkeitskonten 

gemäss Art. 4 FZG. Sie führt darüber eine besondere 

Rechnung. 

Aufsicht der Auffangeinrichtung 

Die OAK BV ist für die Aufsicht der Auffangeinrich-

tung zuständig (Art. 64a BVG).  

Finanzierung der Auffangeinrichtung 

Die Auffangeinrichtung ist nach dem Grundsatz der 

Bilanzierung in geschlossener Kasse zu finanzieren, 

soweit sie die Deckung der Risiken selbst übernimmt. 

Die nach Art. 12 BVG für die Auffangeinrichtung ent-

stehenden Kosten werden vom Sicherheitsfonds nach 

Art. 56 BVG getragen. Die der Auffangeinrichtung für 

ihre Tätigkeit nach Art. 60 BVG sowie nach Art. 4 FZG 

entstandenen Kosten, die nicht auf den Verursacher 

überwälzt werden können, werden vom Sicherheits-

fonds getragen (Art. 72 BVG).   

Vermögensverwaltung BVG 

Die Auffangeinrichtung untersteht bei der Anlage der 

Freizügigkeitsgelder den Anlagevorschriften für Vor-

sorgeeinrichtungen nach Art. 71 BVG und Art. 49 – 

58 BVV 2. Sie hat insbesondere darauf zu achten, 

dass das Vermögen zweckgemäss verwendet wird 

und dass bei der Anlage des Vermögens die Sicher-

heit ihrer Leistungen ausreichend gewährleistet ist 

(Art. 19 FZV).  

Abkürzungsverzeichnis  

  

 

ASV Verordnung über die Anlagestiftungen 
von 2011 

ATSG Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts von 2000 

AVO Verordnung über die Beaufsichtigung von 
privaten Versicherungsunternehmen von 
2005 

BGE Bundesgerichtsentscheid 

Botschaft Botschaft zum Finanzdienstleistungsge- 
FIDLEG setz und zum Finanzinstitutsgesetz (FI-

NIG) von 2015, BBl 2015 8901 

Botschaft Botschaft zur Änderung des Schweizer- 
Erbrecht ischen Zivilgesetzbuches (Erbrecht), BBl 

2018 5813 

BSV Bundesamt für Sozialversicherungen 

BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
von 1982 

BVV 1 Verordnung über die Beaufsichtigung und 
die Registrierung der Vorsorgeeinrichtun-
gen von 1983 

BVV 2 Verordnung über die berufliche Alters- 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
von 1984 
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BVV 3 Verordnung über die steuerliche Abzugs-
berechtigung für Beiträge an anerkannte 
Vorsorgeformen von 1985 

DBG Bundesgesetz über die direkte Bundes-
steuer von 1990 

ESTV Eidg. Steuerverwaltung 

E-AOV Entwurf über die Aufsichtsorganisation in 
der Finanzmarktaufsicht von 2019 (Auf-
sichtsorganisationsverordnung) 

E-FIDLEV Entwurf der Verordnung über die Finanz-
dienstleistungen von 2019 (Finanzdienst-
leistungsverordnung) 

E-FINIV Entwurf der Verordnung über die Finan-
zinstitute von 2019 (Finanzinstitutsv.) 

E-VAG Entwurf des geänderten VAG von 2018 

ESTV-KS ESTV-Kreisschreiben Nr. 18, Steuerliche 
Behandlung von Vorsorgebeiträgen und –
leistungen der Säule 3a 

FIDLEG Finanzdienstleistungsgesetz von 2018 

FinfraG Bundesgesetz über die Finanzmarktinfra-
strukturen und das Marktverhalten im Ef-
fekten- und Derivatehandel von 2015 

FINIG Finanzinstitutsgesetz von 2018 

FINMA Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA 

FINMA-RS FINMA-Rundschreiben 2016/6 Lebens- 

2016/6 versicherung 

FINMA-RS FINMA-Rundschreiben 2018/4 Tarifie- 
2018/4 rung – berufliche Vorsorge 

FINMAG Finanzmarktaufsichtsgesetz von 2007 

FZ Freizügigkeit 

FZG Bundesgesetz über die Freizügigkeit in 
der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge von 1993 (Freizü-
gigkeitsgesetz) 

FZV Verordnung über die Freizügigkeit in der 
beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge von 1994 (Freizügig-
keitsverordnung) 

MiFID II EU Richtlinie 2014/65/EU über Märkte 
für Finanzinstrumente 

OAK BV Oberaufsichtskommission Berufliche 
Vorsorge OAK BV 

OR Bundesgesetz betreffend die Ergänzung 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(Fünfter Teil: Obligationenrecht) von 1911 

StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung 
der direkten Steuern der Kantone und Ge-
meinden von 1090 

VAG Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über 
die Versicherungsunternehmen von 2004 

VVG Bundesgesetz über den Versicherungsver-
trag von 1908 
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Weitere Publikationen i m Versicherungs- und Finanzbereich 
 
 

• FIDLEG/FINIG im Vergleich mit der EU-

Regulierung: Grundriss und pragmatische 

Umsetzung, 2019 (d/e) 

• Regulierungsvermeidung bei der öffentli-

chen Unternehmensfinanzierung (nach 

neuem Recht), 2019 (d) 

• Verwendung von Kollektivverträgen im 

schweizerischen Privatversicherungsrecht, 

2019 (d/e) 

• Rückversicherung durch Schweizer Rück-

versicherer (Stand 2018), 2018 (d) 

• Multinationales Versicherungs- und Versi-

cherungsvertriebsgeschäft – Grundsätzliche 

Überlegungen, 2018 (d/e)  

• Reduktion von Rechts- und Reputationsrisi-
ken durch antizipative Normumsetzung im 
Unternehmen, 2017 (d) 

• Obligatorische und freiwillige Versicherung 

durch Privatversicherer in der Schweiz, 2017 

(d) 

• Privatversicherungsrechtsprechung 2016, 

von Samuel Sauter, 2017 (d) 

• Wirklichkeitsnahes Rechtsverständnis und 

Management von Rechtsrisiken, 2016 (d) 

• Aufsichtsrechtliche Optimierung durch pri-

vatrechtliche Strukturierung (Beispiel Geld-

wäschereibekämpfung), 2015 (d) 

• Multifunktionale Rückversicherung nach 

Schweizer Recht, 2015 (d) 

• Mehr Schutz für Versicherungsnehmer am 

Point of Sale, 2014 (d/e) 

• Praktische Hinweise zum Umgang mit der 

schweizerischen Finanzmarktaufsicht, 2014 

(d/e) 

• Wettbewerbsabreden und Marktbeherr-

schung unter besonderer Berücksichtigung 

des schweizerischen Versicherungsmarktes, 

2013 (d/e) 

• Umstrukturierungen im Versicherungskon-

zern (eine Übersicht), 2013 (d) 

• Vermeidung der Regulierung bei Private 

Equity Investitionen in der Schweiz, 2011 

(e/d)  

• Geplante Änderungen im schweizerischen 

Versicherungsvertragsrecht in Kürze, 2011 

(d/e) 

• Entwicklungen im schweizerischen Versi-

cherungsrecht 2011/1 (d/e) 

• Regulierte Vertragsverhältnisse im schwei-

zerischen Versicherungsgeschäft, 2010 (d/e) 

• Entwicklungen im schweizerischen Versi-

cherungsrecht 2010/1 (d/e) 

• Entwicklungen im schweizerischen Versi-

cherungs-, Banken- und Kapitalmarktrecht 

2009/2 (d/e)  

• Entwicklungen im schweizerischen Versi-

cherungs-, Banken- und Kapitalmarktrecht 

2009/1 (d/e)  

• Entwicklung im schweizerischen Versiche-

rungs-, Banken- und Kapitalmarktrecht 

2008/2 (d/e)  

• Entwicklung im schweizerischen Versiche-

rungs-, Banken- und Kapitalmarktrecht 

2008/1 (d/e)  

• Notwendige Massnahmen nach dem neuen 

Kollektivanlagegesetz, 2007 (d/e) 

• Swiss Insurance Law Update 2007/1 

• Schweizerische Versicherungs- und Vermitt-

leraufsicht, 2006 (d) 

• Unterstellung unter die neue Vermittlerauf-

sicht (AJP 4/2005) 

• Abstimmung zwischen Aufsicht und Haf-

tung im neuen Recht der Versicherungsver-

mittler (SZW 2/2005) 
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• Recht des schweizerischen Finanzmarktes, 

Ein Grundriss für die Praxis, Schulthess Ju-

ristische Medien, 2004 

• Vermögensschutz mittels schweizerischer 

Lebensversicherung (der Schweizer Treu-

händer, 12/03) 


